
106 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 
Mehrseitige Vereinbarung über Flugsicherungs-Streckengebühren samt Anlagen 

MEHRSEITIGE VEREIN­
BARUNG ÜBER FLUGSI­
CHERUNGS-STRECKEN­

GEBÜHREN 

MULTILATERAL AGREE- ACCORD MULTILATE­
MENT RELATING TO RAL RELATIF AUX REDE-

ROUTE CHARGES VANCES DE ROUTE 

Die Bundesrepublik Deutsch-
land, 

die Republik Österreich, 

das Königreich Belgien, 

Spanien, 

die französische Republik, 

das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland, 

Irland, 

das Großherzogtum Luxemc 
burg, 

das Königreich der Nieder­
lande, 

die Portugiesische Republik, 

die Schweizerische Eidgenos­
senschaft, 

im folgenden "die V ertragsstaa­
ten" genannt -

The Federal Republic of Ger-
many, 

the Republic of Austria, 

the Kingdom of Belgium, 

Spain, 

the French Republic, 

the United Kingdom of Great 
Britain and Northern.Ireland, 

Ireland, 

the Grand Duchy of Luxem­
bourg, 

the Kingdom of the Nether­
lands, 

the Portuguese Republic, 

the Swiss Confederation, 

hereinafter called "the Contract­
ing States", 

DIE EUROPÄISCHE ORGA- THE EUROPEAN ORGANI-
NISATION FÜR FLUGSICHE- SATION FOR THE SAFETY 
RUNG, OF AIR NAVIGATION, 

im folgenden "EUROCON- hereinafter called "EUROCON-
TROL" genannt - TRQL", 

IN DER ERWÄGUNG, daß CONSIDERING that the 
die Abkommen, die bestimmte agreements concluded by Euro­
europäische Staaten mit EURO- pe an States with EUROCON­
CONTROL über die Einziehung TROL for the collection of route 
von Flugsicherungs-Streckenge- charges must be replaced owing 
bühren abgeschlossen haben, auf to the amendment of the 
Grund der Änderung des Interna- EUROCONTROL International 

La Republique Federale d'Alle-' 
magne, 

la Republique d'Autriche, 

le Royaume de Belgique, 

I'Espagne, 

la Republique Fran~aise, 

le Royaume-Uni de Grande­
Bretagne et d'Iriande du Nord, 

J'IrJande, 

le Grand Duche de Luxem­
bourg, 

Ja Royaume des Pays-Bas, 

Ja Republique Pörtugaise, 

la Confederation Suisse, 

Ci-apres denommes «Les Etats 
contractants ", 

L'ORGANISATION EURO­
PEENNE POURLA SECU-· 
RITE DE LA NAVIGATION 
AERIENNE, 

ci-apres denommee 
CONTROL", 

'CONSIDERANT 

«EURO-

que les 
accords. conclus par des Etats 
europeens avec EUROCON­
TROL en vue de la perception de 
redevances de route, doivent etre 
remplaces du fait de Ja modifica­
tion de la Convention internatio-
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tionalen Übereinkommens über 
Zusammenarbeit zur Sicherung 
der Luftfahrt "EUROCON­
TROL" vom 13. Dezember 1960 
ersetzt werden müssen; 

IN DER ERKENNTNIS, daß 
sich die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Festlegung und Ein­
ziehung von Flugsicherungs­
Streckengebühren in der Vergan­
genheit gut bewährt hat; 

IN DEM WUNSCH, die 
bestehende Zusammenarbeit fort­
zusetzen und zu verstärken; 

IN DER ABSICHT, unter 
Berücksichtigung der Empfehlun­
gen der Internationalen Zivilluft­
fahrt-Organisation ein möglichst 
vielen europäischen Staaten 
zugängliches, einheitliches euro­
päisches System der Flugsiche­
rungs-Streckengebühren anzu­
wenden; 

IN DER ÜBERZEUGUNG, 
daß mit dieser Vereinheitlichung 
auch die Konsultation mit den 
Benutzern erleichtert wird; 

IN DER ERWÄGUNG, daß 
es wünschenswert ist, daß die am 
System der Flugsicherungs-Strek­
kengebühren der EUROCON­
TROLbeteiligten Staaten die 
Befugnisse der Organisation' auf 
dem Gebiet der Gebühreneinzie­
hung verstärken; 

IN DER ERKENNTNIS, daß 
dafür eine neue Rechtsgrundlage 
geschaffen werden muß ;-

HABEN FOLGENDES VER­
EINBART: 

Artikelt 

1. Die Vertragsstaaten verein­
baren ein gemeinsames Vorgehen 
auf dem Gebiet der Gebühren für: 
die Streckennavigationseinrich­
tungen und Streckennavigations­
dienste, im folgenden "Flugsiche-

rungs-Streckengebühren" 
genannt, im Luftraum der ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden 
Fluginformationsgebiete. 

2. Sie vereinbaren daher, ein 
gemeinsames System zur Festle­
gung und Einziehung von Flugsi­
cherungs-Streckengebühren zu 
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Convention relating to Co-ppera­
tion for the Safety of Air Naviga­
tion of 13 December 1960; 

RECOGNISING that co­
operation in respect of the estab­
lishment and collection of route 
charges has proved effective in 
the pastj 

DESIROUS of continuing and 
strengthening the co-operation 
establishedj 

RESOL VED to operate, with 
due regard" to the guidelines rec­
ommended by the International 
Civil Aviation Organization, a 
uniform European route charges 

. system accessible to as many 
European States as possible; 

CONVINCED that this 
uniformity will also facilitate con­
sultation with users; 

CONSIDERING that it is 
desirable for the States partici­
pating in the EUROCONTROL 
route charges system to strength­
en the Organisation's powers in 
regard to the recovery of charges; 

RECOGNISING that such a 
system req uires a new legal basis; 

HAVE AGREED AS FOL­
LOWS: 

Article t 

1. The Contracting States agree 
to adopt a common policy in 
respect of charges for en route air 
navigation facilities and services, 
hereinafter called "route 
charges", in the airspace of the 
Flight Information Regions fall­
ing within their competence. 

2. They accordingly agree to 
create a joint system for the 
establishment and collection of 
route charges and to use for this 

nale de cooperation pour la.secu­
rite de la navigation aerienne 
« EUROCONTROL" du 
13 decembre 1960; 

RECONNAISSANT que la 
cooperation sur le plan de l'era­
blissement et de la perception des 
redevances de route s'est averee 
efficace dans le passe;" 

DESIREUX de poursuivre et 
de renforcer la cooperation qui a 
ete instauree; 

DECIDES a mettre enceuvre, 
compte tenu des orientations 
recommandees par I'Organisation 
de I'Aviation Civile Internatio­
nale, un systeme europeen uni­
forme de redevances de route 
accessible au plus grand nombre 
possible d'Etats europeens; 

CONV AINCUS que cette uni­
formisation permettra egalement 
de faciliter la consultation des 
usagers; 

CONSIDERANT qu'il est 
souhaitable que les Etats partici­
pant au systeme de redevances de 
route EUROCONTROL renfor­
cent les pouvoirs de l'Organisa­
tion en matiere de recouvrement 
des redevances; 

RECONNAISSANT qu'un tel 
'systeme exige de nouvelles bases 
juridiques; 

SONT CONVENUS 
DISPOSITIONS QUI 
VENT: 

Article t 

DES 
SUI-

1. Les Etats contraetants 
conviennent d'adopter une politi­
que commune pour ce qui est des 
redevances a percevoir au titre 
des installations et services de 
navigation aerienne ode route ci­
apres denommees «redevances de 
route", dans l'espace aerien des 
Regions d'Information de Vol 
relevant de leur competence. 

2. Ils conviennent en conse­
quence de creer un systeme com­
~un d'etablissement et de percep­
tion de redevances de route et 
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schaffen und dafür Dienste der purpose the services of EURO­
EUROCONTROL in Anspruch CONTROL. 
zu nehmen. 

3. Zu diesem Zweck werden die 
Ständige Kommission und der 
Geschäftsführende Ausschuß der . 
EUROCONTROL um die Ver-' 
treter der Vertrags staaten, die 
nicht Mitgliedstaaten der EURO­
CONTROL sind, erweitert und 
im folgenden als "Erweiterte 
Kommission" und "Erweiterter 
Ausschuß" bezeichnet. 

4. Die in Absatz 1 dieses Arti­
kels genannten Fluginformations­
gebiete sind in der Anlage 1 die­
ser Vereinbarung aufgeführt. 
Jede Änderung, die ein Vertrags­
staat an dem ihn betreffenden 
Teil der vorgenannten Anlage 1 
vorzunehmen beabsichtigt und 
die sich auf die Gesamtausdeh­
nung des in dieser Vereinbarung 
genannten Luftraums auswirkt, 
unterliegt der einmütigen Zustim­
mung der Erweiterten Kommis­
sion. Jede Änderung, die sich 
nicht in dieser Weise auswirkt, 
teilt der betroffen~ Vertragsstaat 
der EUROCONTROL mit. 

Artikel 2 

In der Erweiterten Kommis­
sion hat jeder Vertragsstaat eine 
Stimme, vorbehaltlich der Bestim­
mungen m Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b. 

Artikel 3 

1. Der Erweiterten Kommission 
obliegt es, das gemeinsame 
System der Flugsicherungs-Strek­
kengebühren in der Weise einzu­
richten, daß 

a) diese Gebühren nach einer 
einheitlichen Formel festge­
legt werden, die die. Kosten 
der Vertragsstaaten für 
Streckennaviga tionseinrich­
tungen und Streckennaviga­
tionsdienste und für den 
Betrieb des Systems sowie 
die Kosten 'der EURO­
CONTROL für den Betrieb 
des Systems umfaßt; 

3. To this end the Permanent 
Commission and the Committee 
of Management of EUROCON­
TROL shall be enlarged to 
include representatives of the 
Contracting States which are not 
members of EUROCONTROL 
and are hereinafter called . the 
"enlarged Commission" and the 
"enlarged Comittee". 

4. The Flight Information 
Regions mentioned III para­
graph 1 above are listed in 
Annex 1 to this Agreement.. Any 
amendment ,:which a Contracting 

. State wishes to make to the list of 
its Flight Information Regions 
shall be subject to the unanimous 
agreement of the enlarged Com­
mission if it would result in a 
change in the overall limits of the 
airspace covered by this Agree­
ment. Any amendment. which 
does not result in such a change 
shall be notified to EUROCON­
TROL by the C~ntracting State 
concerned. 

Article 2 

Each Contracting State shall 
have one vote in the enlarged 
Commission, subject to the provi­
sions of Article 6.1 (b). 

Article 3 

1. The enlarged Commission 
shall undertake the establishment 
of the joint system of route 
charges in such a manner that: 

(a) those charges are estab­
lished according to a com­
mon formula which takes 
account of the costs 
incurred by the Cöntracting 
States in respect of en route 
air navigation facilities and 
services and of the opera­
tion of the system, as weil as 
the costs incurred by 
EUROCONTROL m 
operating the system; 

3 

d'utiliser a cette fin les services 
d'EUROCONTROL. 

3. A cet effet la Commission 
permanente et le Comite de ges­
tion d'EUROCONTROL sont 
elargis aux representants des 
Etats contractants qui ne sont pas 
membres d'EUROCONTROL et 
sont ci-apres denommes. <da 
Commission e1argie» et « le 
Comite e1argi». 

4. Les Regions d'Information 
de Vol mentionnees au para­
graphe 1 ci-dessus sont enume­
rees a I'Annexe 1 au present 
Accord. Toute modification 
qu'un Etat contractant souhaite 
apporter a Ja liste de ses Regions 
d'Information de Vol est subor~ 
donnee a l'accord unanime de la 
Commission elargie, lorsqu'elle 
aurait pour effet de modifier les 
limites de l'espace aerien couvert 
par le present Accord. Toute 
modification qui n'a pas un tel 
effet sera notifiee a EUROCON­
TROL par I'Etat contractant inte­
resse. 

Article 2 

Chaque Etat contractant dis­
pose (I'une voix a la Commission 
elargie, sous reserve des disposi­
tions du (b) du paragraphe 1 de 
l'article 6. 

Article 3 

1. La Commission elargie a 
pour mission d'etablir le systeme 
commun de redevances de route 
de maniere que: 

a) ces redevances soient eta­
blies suivant une formule 
commune qui tienne compte 
des couts encourus par les 
Etats contractants au titre 
des installations et services 
de la navigation aerienne de 
route et de l'exploitation du 
systeme ainsi que des couts 
encourus par EUROCON­
TROL pour l'exploitation 
du systeme; 

2 
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b) diese Gebühren von 
.EUROCONTROL als eine 
einzige Gebühr je Flug ein­
gezogen werden .. 

2. Der Erweiterten Kommission 
wernen zu diesem Zweck fol­
gende Aufgaben übertragen: 

a) Sie legt die Grundsätze fest, 
die zur Ermittlung der in 
Absatz 1 Buchstabe a dieses 
Artikels genannten Kosten 
anzuwenden sind; 

b) sie legt die Regeln für die 
Berechnung der Flugsiche­

rungs-Streckengebühren 
fe.st; 

c) sie genehmigt für jeden 
Erhebungszeitraum den 
Deckungssatz für die m 
Absatz 1 Buchstabe a dieses 
Artikels genannten Kosten; 

d) sie bestimmt die Rech­
nungseinheit, m der die 
Flugsicherungs-Streckenge­
bühren benannt werden; 

e) sie legt die ,Anwendungsbe­
dingungen des Systems ein­
schließlich der Zahlungsbe­
dingungen, Gebührensätze, 
Tarife sowie deren Erhe­
bungszeiträume fest; 

f) sie legt die Grundsätze für 
Befreiungen von Flugsiche­

rungs-Streckengebühren 
fest; 

g) sie genehmigt die Berichte 
des Erweiterten Ausschus­
ses; 

h) sie legt die Finanzordnung 
für das System der Flugsi­
cherungs-Streckengebühren 
fest; 

i) sie genehmigt Vereinbarun­
gen zwischen EUROCON­
TROL und jedem Staat, der 
die Einrichtungen und die 
technische Hilfe der 
EUROCONTROL Im 
Zusammenhang mit Flugsi-
cherungsgebühren m 
Anspruch zu nehmen 
wünscht, die ni~ht unter 
diese Vereinbarung fallen; 

j) sie verabschiedet den vom 
Erweiterten Ausschuß nach 

, Artikel 5 Absatz 1 Buch­
stabe c . vorgelegten Haus­
haltsvoranschlag , 
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(b) those charges are collected 
by EUROCO,NTROL as a 
single charge per flight. 

2. The enlarged Commission 
shall, for the above purposes : 

(a) establish the principles gov­
erning the assessment of the 
costs referred to m para­
graph 1 (a) above; 

(b) establish the formula to be 
applied m calculating the 
route charges; 

(c) approve, for each charging 
period, the rate at which the 
costs referred to m para-· 
graph 1 (a) above are to be 
recovered; 

(d) determine the unit of 
account in which the route 
charges' are expressed; 

(e) determine the conditions of 
application of the system, 
including ,the conditions' of 
paymem, as weil as the unit 
rates and tariffs and the 
period during which they 
are to apply; 

(f) determine the principles 
governing exemption from 
the route charges; 

(g) approve reports of the 
enlarged Committee; 

(h) adopt the financial regula­
tions applicable to the route 
charges system; 

(i) approve agreements 
between EUROCON-
TROL and any State wish­
mg to avail itself of 
EUROCONTROL's re­
sources or technical assist­
ance in connection with air 
navigation charges not 

. covered by this Agreement; 

(j) approve the budgetary 
annex proposed by the 
enlarged Committee in 
accordance with Article 5.1 
(c). 

b) ces redevances soient per­
s;ues par EUROCON­
TROL a raison d'une rede­
vance unique par vol effec­
tue. 

2. La Commission elargie est 
chargee a cet effet: 

a) d'etablir les principes regis­
sant la determination des 
couts mentionnes au (a) du 
paragraphe 1 ci-dessus; 

b) d'etablir la formule de cal­
cul des redevances de route; 

c) d'approuver pour chaque 
periode d'application le 
taux de recouvrement des 
couts mentionnes au (a) du 
paragraphe 1 ci-dessus; 

d) de determiner l'unite de 
compte dans laquelle les 
redevances de route sont 
exprimees; 

e) de determiner les conditions 
d'application du systeme, y 
compris les conditions de· 
paiement ainsi que les taux 
unitaires, les tarifs et leur 
periode d'application; 

f) de deter~inh les priilcipes 
applicables en matiere 
d'exoneration de rede-
vances de route; 

g) d'approuver les rapports du 
Comite elargi; 

h) d'arreter le reglement finan­
cier applicab/e au systeme 
de redevances de route;, 

i) d'approuver les accords 
entre EUROCONTROL et 
tout Etatdesireux d'utiLiser 
les moyens ou l'assistance 
technique d'EUROCON­
TROL en matiere de rede­
vances de navigation 
aerienne ne relevant pas du 
present Accord; 

j) d'approuver l'annexe bud­
getaire 'proposee par le 
Comite elargi conforme­
ment au (c) du para­
graphe 1 de l'article 5. 
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3. Die Erweiterte Kommission 
gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Diese bedarf der einmütigen 
Zustimmung aller V ertragsstaa­
ten. 

. Artikel 4 

Im Erweiterten Ausschuß hat 
jeder Vertragsstaat eine Stimme, 
vorbehaltlich der Bestimmungen 
in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b. 

Artikel 5 

1. Der Erweiterte Ausschuß hat 
folgende Aufgaben: 

a) Er bereitet die Beschlüsse 
der Erweiterten Kommis­
sIOn vor; 

b) er übt die Aufsicht über die 
Durchführung des Systems 
der Flugsicherungs-Strek­
kengebühren und über alle 
Aufwendungen der EURO­
CONTROL in diesem 
Tätigkeitsbereich aus u~d 
trifft entsprechend den 
Beschlüssen der Erweiterten 
Kommission alle erforderli­
chen Maßnahmen, insbe­
sondere im Zusammenhang 
mit der Einziehung der 
Flugsicherungs-Streckenge­
bühren; 

c) er berichtet der Erweiterten 
Kommission über die für 
die Durchführung des 
Systems der Flugsiche-

rungs-Streckengebühren 
benötigten Mittel und legt 
ihr den Haushaltsvoran­
schlag für die Tätigkeit der 
EUROCONTROL auf 
dem Gebiet der Flugsiche-

rungs-Streckengebühren 
vor; 

d) er nimmt alle anderen Auf­
gaben wahr, die ihm von 
der Erweiterten Kommis­
sion übertragen werden. 

2. Der Erweiterte Ausschuß gibt 
sich eine Geschäftsordnung unter 
Berücksichtigung der Bestimmun­
gen von Artikel 6 Absatz 2 Buch­
stabe a. 

Artikel 6 

1. Für die Beschlüsse der Erwei­
terten Kommission gilt folgendes: 
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3. The enlarged Commission 
shall establish its rules of proce­
dure by a unanimous vote of all 
Contracting States. 

Article 4 

Each Contracting State shall 
have one vote in the enlarged 
Committee, subject to the provi­
sions of Article 6.2 (b). 

Article 5 

1. The enlarged Committee 
shall undertake: 

(a) the preparation of decisions 
for the enlarged Commis­
slOn; 

(b) the supervision of the 
operation of the route 
charges system, including 
the use of the resources 
employed by EUROCON­
TROL for this purpose, and 
the ta king of all necessary 
measures, particularly in 
respect of recovery of route 
charges, in conformity with 
the decisions of the 
enlarged Commission; 

(c) the reporting to the 
enlarged Commission on 
the resources required for 
the operation of the route 
charges system and the sub­
mission to it of the budget­
ary annex relating to 
EUROCONTROL's activi­
ties in connection with 
route charges; 

(d) the performance ofany 
other task..s entrusted to it 
by the enlarged Commis­
sion; 

2. The enlarged Committee 
shall establish its rules of proC(~­
dure, subject to theprovisions of 
Article 6.2 (a). 

Article 6 

1. The decisions of the enlarged 
Commission shall be taken as fol­
lows: 

5 

3. La Commission eJargie eta­
blitson reglement interieur a 
I'unanimite de tous les Etats 
contractants. 

Article 4 

Chaque Etat contractant dis­
pose d'unevoix au Comite elargi, 
sous reserve des dispositions du 
(b) du paragraphe 2 de l'article 6. 

Article 5 

1. Le Comite elargi est charge: 

a) de preparer les decisions de 
la Commission eJargie; 

b) de surveiller le fonctionne­
ment du systeme de rede­
vances de xoui:e, y compris 
I'utilisation des moyens mis 
en reuvre a cette fin par 
EUROCONTROL et de 
prendre toutes mesures 
necessaires notamment en 
ce qui concerne le recouvre­
ment des redevances de 
route, conformement aux 
decisions de la Commission 
eJargie; 

c) de faire rapport a la Com­
miSSIOn elargie sur les 
moyens necessaires au fonc­
tionnement du systeme de 
redevances de route et de 
lui soumettre I'annexe bud­
getaire relative aux activii:es 
d'EUROCONTROL. en 
matiere de redevances de 
route; 

d) de toutes autres täches qui 
luisont confiees· par la 
Commission eJargie. 

2. Le Comite eJargi etablit son 
reglement interieur sous reserve 
des dispositionsprevues au (a) du 
paragraphe 2 de l'article 6. 

Article.6 

1. Les decisions de la Commis­
sion elargie sont acquises dans les 
conditions suivantes: 
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a) Beschlüsse nach Artikel 3 
Absatz 2 Buchstaben abis f 
und h bedürfen der Einstim­
migkeit aller V ertragsstaa­
ten und sind für diese ver­
bindlich. Kann keine Ein­
stimmigkeit erzielt werden, 
so beschließt die Erweiterte 
Kommission mit Zweidrit­
telmehrheit der abgegebe­
nen Stimmen. Jeder Ver­
tragsstaat, der aus zwingen­
den Gründen des nationa­
len Interesses diesen 
Beschluß nicht befolgeh 
kann, hat der Erweiterten 
Kommission diese Gründe 
in einer Erklärung darzule­
gen; 

b) Beschlüsse nach ArtikC! 3 
Absatz 2 Buchst~ben i und j 
bedürfen der Zweidrittel­
mehrheit der abgegeb'enen 
Stimmen, wobei diese Stim­
men die gewogene M~hr­
heit der Mitgliedstaaten der 
EUROCONTROL umfas­
sen müssen, wie sie sich aus 
den Bestimmungen In 

Anlage 2 dieser Vereinba­
rung ergibt. EUROCON­
TROL teilt den Vertrags­
staaten, die nicht Mitglied­
staaten der EUROCON­
TROL sind, alljährlich die 
Zahl der Stimmen mit, über 
die die Mitgliedstaaten der 
EUROCONTROL nach 
diesen Bestimmungen verfü­
gen; 

c) Beschlüsse nach Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe g wer­
den mit Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Das gleiche gilt für 
Verfahren, die Im Namen 
der EUROCONTROL von 
der Erweiterten Kommis­
sion vor dem in Artikel 25 
vorgesehenen Schiedsge­
richt eingeleitet werden. 
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(a) decisions on the matters 
referred to in Article 3.2 (a) 
to (f) and (h) shall require a 
unanimous vote of all Con­
tracting States and shall be 
bin ding on all Contracting 
States; failing a unanimous 
decision, the enlarged Com­
mission shall take adecision 
by a two-thirds majority of 
the votes cast; any Con­
tracting State which IS 
unable for overriding 
national considerations to 
apply that decision shall 
submit to the enlarged 
Commission an explanatory 
statement of the reasons 
therefor; 

(b) decisions on the matters re­
ferred to in Article 3.2 (i) 
and (j) shall require a two­
thirds majority of the votes 
cast, provided that the votes 
compnse the weighted 
majority of the Member 
States of EUROCON­
TROL in accordance with' 
the provISIons reproduced 
in Annex 2 to this Agree­
ment; every year EURO­
CONTROL shall notify the 
Contracting States which 
are not Member States of 
EUROCONTROL of the 
number of votes to which 
the Member States are enti­
tled under the said provi­
sIons; 

(c) decisions on the matters 
referred to in Article 3.2 (g) 
shall reqUIre a two-thirds 
majority of. the votes cast. 
The same applies to pro­
ceedings introduced on 
behalf of EUROCON­
'TROL by' the enlarged 
Commission before the 
arbitral tribunal mentioned 
in Article 25. 

2. a) Die Geschäftsordnung 2. (a) The rules of procedure of 
the enlarged Committee, 
including the rules relat­
ing to the taking of deci­
SlOns, shall reqUIre ap­
proval by the enlarged 

des Erweiterten Aus­
schusses einschließlich 
der Regeln für die 
Beschlußfassung bedür-
fen der Genehmigung der 

2. 

a) dans les cas prevus aux (a) a 
(f) et (h) du paragraphe 2 
de l'article 3, les decisions 
sont prises a l'unanimite de 
tous les Etats contractants 
et sont obligaioires pour 
chaque Etat contraetant; a 
defaut de decision unanime, 
la Commission elargie 
prend une decision a la 
majorite des deux tiers des 
suffrages expnmes; tout 
Etat contractant qUl ne 
peut, pour des raisons impe­
ratives d'interft national, 
appliquer cette decision pre­
sente a. la Commission elar­
gle un expose de ces ral­
sons; 

b) dans les cas prevus aux (i) et 
(j) du paragraphe 2de I'arti­
c1e 3, la decision est prise a 
la majorite des deux tiers 
des suffrages exprimes sous 
reserve que ces suffrages 
comprennent la majorite 
ponderee des Etats mem­
bres d'EUROCONTROL 
teile qu' elle resulte des dis-
positions reproduites a 
I' Annexe 2 du present 
Accord; - chaque annee, 
EUROCONTROL fait 
connaitre aux Etats contrac­
tants qui ne sont pas mem­
bres d'EUROCONTROL 
le nombre de voix dont dis­
posent les Etats membres 
d'EUROCONTROL en 
application de ces disposi­
tions; 

c) dans les cas prevus au (g) 
du paragraphe 2 de l'arti­
c1e 3, les decisions sont 
prises a la majorite des deux 
tiers des suffrages exprimes. 
II en est de meme pour les 
recours introduits au nom 
d'EUROCONTROL par la 
Commission elargie devant 
le tribunal arbitral prevu a 
l'article 25. 

a) Le reglement interieur du 
Comite elargi y compris 
les regles relatives aux 
pnses de decision, est 
approuve par la Commis­
sion eJargie a I'unanimite 
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Erweiterten Kommission 
durch einmütige Zustim­
mung aller Vertragsstaa­
ten. 

b) In dem In Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe c 
genannten Fall beschließt 
der Erweiterte Ausschuß 
jedoch nach Absatz 1 
Buchstabe b dieses Arti­
kels. 

Artikel 7 

EUROCONTROL legt nach 
den geltenden Bestimmungen die 

Flugsicherungs-Streckengebüh -
ren fest, die für jeden Flug in dem 
in Artikel 1 genannten Luftraum 
geschuldet werden. 

Artikel 8 

EUROCONTROL zieht die in 
Artikel 7 genannten Flugsiche­
rungs-Streckengebühren ein. Zu 
diesem Zweck sind sie für jeden 
Flug . eine' einzige Gebühr, die 
eine einzige Forderung der 
EUROCONTROL darstellt und 
an ihrem Sitz zu erfüllen ist. 

Artikel 9 

Geqührenschuldner ist die Per­
son, die zum Zeitpunkt der 
Durchführung des Fluges der 
Luftfahrzeughalter war. 

Artikel 10 

Ist der Luftfahrzeughalter 
nicht bekannt, so gilt der Eigen­
tümer des Luftfahrzeugs so lange 
als Luftfahrzeughalter, bis er den 
Nachweis erbracht hat, ~er der 
Halter war. 

Artikel 11 

Zahlt der Schuldner nicht, so 
kann der geschuldete Betrag 
zwangsweise eingezogen werden. 

Artikel 12 

1. Das Verfahren zur Einzie­
hung des geschuldeten Betrags 
wird entweder von EUROCON-
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Commission by a unan­
imousvote of all Con­
tracting States. 

(b) However, in the matters 
referred to in Artiele 5.1 
(c), the decisions of the 
enlarged Committee shall 
be adopted in accordance 
with the provisions of 
paragraph 1 . (b) of this 
artiele. 

Article 7 

EUROCONTROL shall 
assess, in accordance with the 
applicable rules, the route 'charges 
due for each Hight in the airspace 
defined in Artiele 1. 

Article 8 

EUROCONTROL shall col­
lect the route charges referred to 
in Artiele 7. For that purpose, 
they shall constitute asingle 
charge due in respect of each 
Hight, which shall constitute a 
single elaim by EUROCON­
TROL, payable at its headquar­
ters. 

Article 9 

The person liable to pay the 
charge shall be the person who 
was the operator of the aircraft at 
the time when the Hight was per­
formed. 

Article 10 

If the identity of the operator 
ist not known, the owner of the 
aircraft shall be regarded as the 
operator unless he proves which 
other person was the operator. 

Article 11 

Where a debtor has not paid 
the amount due, measures may be 
taken to enforce recovery. 

Article 12 

1. Proceedings for recovery of 
the amount due shall be instituted 
either by EUROCONTROL or, 

7 

de tous les Etats contrac­
tants. 

b) Toutefois, ail cas men­
tionne au (c) du para­
graphe 1 de l'artiele 5, les 
deliberations du Comite 
eJargi sont prises confor­
mement au (b) du para­
graphe 1 du present arti­
ele. 

Article 7 

EUROCONTROL derermine 
selon la' reglementation en 
vigueur les redevances de route 
dues pour chaque vol effectue 
dans I'espace aerien defini a l'arti­
ele 1. 

Article 8 

EUROCONTROL pen;:oit les 
redevances de route mentionnees 
a I'article 7. Acette fin, e1les 
constituent une redevance unique 
due pour chaque volqui est une 
creance unique d'EUROCON­
TROL et payable a son siege. 

Article 9 

La redevance est due par la 
. personne qui exploitait l'aeronef 
au moment OU le vol a eu lieu. 

Article 10 

Au cas ou l'identite de I'exploi­
tant n'est pas connue, le proprie­
taire de I'aeronef est repute etre 
I'exploitant jusqu'a ce qu'il ait 
etabli quelle autre personne avait 
cette qualitec 

Article 11 

Lorsque le debiteur ne s'est pas 
acquitte de la somme due, celle-ci 
peut faire I'objet d'un recouvre­
ment force. 

Article 12 

1. La proce~ure de recouvre­
mentde la somme due est enga­
gee, soit par EUROCONTROL, 
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TROL selbst oder auf ihr Ersu- at EUROCONTROL's request, 
chen von einem Vertragsstaat ein- by a Contracting State. 
geleitet. 

2. Die Einziehung wird entwe- 2. Recovery shall be effected by 
der auf dem Gerichts- oder auf either judicial or administrative 
dem Verwaltungsweg durchge- procedure. 
führt. 

soit, a la requete d'EUROCON­
TROL, par un Etat contractant. 

2. Le recouvrement est pour­
suivi, soit par voie judiciaire, soit 
par voie administrative. 

3. J eder Vertragsstaat teilt 3. Each Contracting State shall 3. Chaque Etat contractant fait 
EUROCONTROL die bei ihm inform EUROCONTROL of the connaitre a EUROCONTROL 
anzuwendenden Verfahren sowie 
die zuständigen Gerichte oder 
Verwaltungs behörden mit. 

Artikel 13 

Das Verfahren zur Einziehung 
wird im Gebiet des Vertragsstaa­
tes anhängig gemacht, in dem 

a) der Schuldner seinen 
Wohnsitz oder Sitz hat; 

b) der Schuldner eine 
Geschäftsniederlassung hat, 
falls sich der Wohnsitz oder 
Sitz nicht im Gebiet eines 
Vertragsstaates befindet; 

c) der Schuldner Vermögens­
werte besitzt, falls keine der 
in Buchstaben a und b die­
ses Artikels genannten 
Zuständigkeiten begründet 
ist; 

d) EUROCONTROL ihren 
Sitz hat, falls keine der in 
Buchstaben abis c dieses 
Artikels genannten Zustän­
digkeiten begründet ist. 

Artikel 14 

EUROCONTROL ist befugt, 
vor den zuständigen Gerichten 
oder Verwaltungs behörden von 
Staaten, die dieser Vereinbarung 
nicht angehören, ein Verfahren 
einzuleiten. 

Artikel 15 

Folgende in einem Vertrags­
staat ergangenen Entscheidun­
gen/Entscheide werden in den 
anderen Vertragsstaaten aner­
kannt und vollstreckt: 

a) rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidungen; 

b) Entscheidungen/Entscheide 
einer Verwaltungsbehörde, 
gegen die gerichtlicher 
Rechtschutz möglich war, 

procedures applied in that State 
and ofthe competent courts, tri­
bunals or administrative authori­
ties. 

Article 13 

Recovery proceedings shall be 
instituted in the territory of the 
Contracting State: 

(a) where the debtor has his 
residence or registered 
office; 

(b) where the debtor has a 
place of business, if neither 
his residence nor his regis­
tered office ist situated in 
the territory of a Contract­
ing State; 

(c) in the absence of the 
grounds of jurisdiction set 
out in (a) and (b) above, 
where the debtor has assets; 

(d) In" the absence of the 
grounds of jurisdiction set 
out in (a) to (c) above, 
where EUROCONTROL 
has its headquariers. 

Article 14 

EUROCONTROL shall have 
the capacity to institute proceed­
ings before the compet~nt courts, 
tribunals and administrative 
authorities of States not parties to 
this Agree,ment. 

Article 15 

The following decisions taken 
in a Contracting State shall be 
recognised . and enforced in the 
other Contracting States: 

(a) final decisions of a court or 
tribunal; 

(b) decisions of an administra­
tive authority which have 
been subject to review by a 
court or tribunal, but are no 

les procedures qui sont appliquees 
dans cet Etat ainsi que les juridic­
tions ou les autorites administra­
tives competentes. 

Article 13 

La procedure de recouvrement 
est introduite dans I'Etat contrac­
tant: 

a) Oll le dtbiteur a son domi­
cile ou son siege; 

b) Oll le debiteur possede un 
etablissement commercial si 
son domicile ou son siege 
ne sont pas situes sur le ter­
ritoire d'un Etat contrac­
tant; 

c) Oll le debiteur possede des 
avoirs, en l'absence des 
chefs de competence enon­
ces aux paragraphes (a) et 
(b) ci-dessus; 

d) Oll EUROCONTROL a 
son siege, en l'absence des 
chefs de competence enon­
ces aux paragraphes (a) a 
(c) ci-dessus. 

Article 14 

EUROCONTROL a la capa­
cite d'introduire une action 
devant les juridictions et les auto­
rites administratives competentes 
des Etats qui ne sont pas parties 
au present Accord. 

Article 15 

Sont reconnues et executees 
dans les autres Etats contractants, 
les decisions suivantes prises dans 
un Etat contractant: 

a) les decisions juridictionelles 
definitives; 

b) les decisions administratives 
qui ont ete susceptibles de 
re co urs juridictionnel, mais 
ne le sont plus, soit parce 
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aber infolge Abweisung der 
Beschwerde durch ein 
rechtskräftig gewordenes 
Gerichtsurteil, Zurückzie­
hu'ng der Beschwerde oder 
Fristablauf nicht mehr mög­
lich ist. 

Artikel 16 

Eine Entscheidung/ein Ent­
scheid im Sinne des Artikel 15 
wird nicht anerkannt oder voll­
streckt, wenn 

a) das Gericht oder die Ver­
waltungsbehörde des 
Ursprungsstaates, welches/ 
welche die Entscheidung/ 
den Entscheid ausgespro­
chen hat, nach Artikel 13 
nicht zuständig war; 

b) die Entscheidung/der Ent­
scheid der öffentlichen 
Ordnung des 'ersuchten 
Staates offensichtlich wider­
spricht; 

c) dem Schuldner die Ent­
,scheidung/ der Entscheid 
der Verwaltungsbehörde 
oder das das gerichtliche 
Verfahr:en einleitende 
Schriftstück nicht so recht­
zeitig zugestellt worden ist, 
daß er sich verteidigen oder 
die ihm gegebenen Rechts­
schutzmöglichkeiten aus­
schöpfen konnte; 

d) ein zuvor angestrengtes, 
Verfahren über dieselben 
Gebühren bei emem 
Gericht oder einer Verwal­
tungsbehörde des ersuchten 
Staates anhängig ist; 

e) die Ent~cheidung/der Ent­
scheid mit' einer! einem im 
ersuchten Staat bereits über 
dieselben Gebühren einge­
gangenen Entscheidung/ 
Entscheid unvereinbar ist; 

f) das Gericht oder die Ver­
waltungsbehörde des 
Ursprungsstaates bei ihrer 
Entscheidung/ihrem Ent­
scheid hinsichtlich emer 
Vorfrage, die den Perso­
nenstand, die' Rechts- und 
Handlungsfähigkeit sowie 
die gesetzliche Vertretung 
einer natürljchen Person, 

~------- ------------

106 der Beilagen 

longer so, either because the 
court or tribunal has dismis­
sed the appeal by a final 
decision, or because the 
appeal has been withdrawl)., 
or because the time for 
lodging the appeal has 
expired. 

Article 16 

Decisions referred to in Arti­
c1e 15 shall not be recognised or 
enforced in the following cases: 

(a) if the court, tribunal or 
administrative authority of 
the State oE origin was not 
competent in accordance \ 
w;ith Article 13; 

(b) if the decision is manifestly 
incompatible with the public 

, policy of the State 
addressed; 

(c) if the debtor did not rec~ive 
notice of the decision of the 
administrative authority or 
of the institution of the pro­
ceedings in sufficient time 
to enable hirn to defend the 
case or to appeal to a court 
or a tribunal; 

(d) if proceedings relating to 
the same route charges have 
been previously instituted 
and are still pending before 
a court, tribunal or an 
administrative authority of 
the State addressed; 

(e) if the decision is incompati­
ble with adecision relating 
to the same route charges 

,given in the State adressed; 

I 
(f) if' the couri, tribunal or 

authority of the .State of ori­
gin, in order tb arrive at its 
decision, has decided a pre­
liminary question concern­
mg the status or legal 
capacity of natural persons, 
rights m property ans mg 
out of a matrimonial rela­
tionship, wills or succession 

que la juridiction a rejete le 
re co urs par une decision 
definitive, soit parce que le 
requerant s'est desiste, soit 
par expiration du delai de 
recours. 

Article 16 

Les decisions mentionnees a 
l'article 15 ne sont pas reconnues 
ni executees dans les cas suivants: 

a) si la juridiction ou l'autorite 
administrative. de l'Etat 
d'origine n'etait pas compe­
tente dans les termes enon­
ces par I' article 13; 

b) si la decision est manifeste­
ment contraire a l'ordre 
public de l'Etat requis; 

c) si le debiteur n'a pas ete 
avise de la decision adminis­
trative ou de l'introduction 
de I'instance en temps utile 
pour se defendre ou exercer 
les recoursjuridictionnels; 

d) si une instance relative aux 
memes redevances, intro­
duite en premier lieu, est 
pendante devant une' 
juridiction ou une autorite 
administrative de l'Etat, 
reqUls; 

e) si la decision est inconcilia­
ble avec une decision rela­
tive aux memes redevances 
et rendue dans l'Etat requis; 

f) si la juridiction ou l'autorite 
administrative de l'Etat 
d'origine, pour rendre sa 
decision, a, en tranchant 
une question relative a I'etat 
ou a la capacite des per­
sonnes physiques, aux 
regimes matrimoniaux,aux 
testaments et aux ;;ucces­
sions, meconnu une regle de 
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die ehelichen Güterstände, 
das Gebiet des Erbrechts 
einschließlich des Testa­
mentsrechts betrifft, sich in 
Widerspruch zu einer V or­
schrift des internationalen 
Privatrechts des ersuchten 
Staates gesetzt hat, es sei 
denn, daß die Entschei­
dung/ der Entscheid nicht 
zu einem anderen Ergebnis 
geführt hätte, wenn die 
Vorschriften des internatio­
nalen Privatrechts dieses 
Staates angewendet worden 
wären. 

Artikel 17 

Die in Artikel 15 genannten 
Entscheidungen/Entscheide, die 
im Ursprungsstaat vollstreckbar 
geworden sind, werden entspre­
chend den gesetzlichen V or­
schriften des ersuchten Staates 
vollstreckt. Ist eine Vollstrek­
kungsklausel erforderlich, so 

• wird diese auf eirifachen Antrag 
von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehärde des ersuch­
ten Staa:tes erteilt. 

Artikel 18 

1. Dem Antrag wird folgendes 
beigefügt: 

a) eine Ausfertigung der Ent­
scheidung/ des Entscheids; 

b) bei einer im Versäumnisver­
fahren ergangenen gericht­
lichen Entscheidung die 
Urschrift oder eine beglau­
bigte Abschrift der 
Urkunde, aus der sich 
ergibt, daß das den Rechts­
streit einleitende Schrift­
stück dem Schuldner recht­
zeitig zugestellt worden ist; 

c) bei einer Entscheidung/' 
einem Entscheid einer Ver­
waltungsbehärde eme 
Urkunde, aus der .sich 
ergibt, daß die in Artikel 15 
genannten Erfordernisse 
erfüllt worden sind; 

d) die Urkunde, aus der sich 
ergibt, daß die Entschei­
dung/ der Entscheid Im 
Ursprungsstaat vollstreck­
bar ist und dem Schuldner 
rechtzeitig zugestellt wor­
den ist. 

106 der Beilagen 

in a way that conflicts with 
a rule of the private interna­
tional law of the State in 
which the recognition is 
sought, unless the same 
result would have been. 
obtained by the application 
of the rules of private inter­
nationallaw of that State. 

Article 17 

The decisions referred to in 
Article 15, if enforceable in the 
State of origin, shall be enforced 
in accordance with the law of the 
State addressed. If necessary, an 
order of enforcement shall on 
request be issued by a court, tri­
bunal or' an administrative 
authority of the State addressed. 

Article 18 

1. The request shall be accom­
panied by: 

(a) a certified copy cf the deci­
slon; 

(b) in the case of adecision of a 
court or tribunal rendered 
by default, the original or a 
certified copy of a. docu­
ment establishing that 
notice of the institution of 
the proceedings was duly 
served on the debtor; 

(c) in the case of an ad~inistra­
tive decision, a document 
establishing that the 
requirements of Article 15 
have been met; 

(d) a document establishing 
that the decision is enforce­
able in the State of origin 
and that the debtor has 
received notice of the deci­
sion in due time. 

droit international prive de 
l'Etat requis, a moins que sa 
decision n'aboutisse au 
meme resultat que s'il avait 
fait application des regles 
du droit international prive 
de I'Etat requis. 

Article 17 

Les decisions mentionnees a 
l'article 15 qui sont executoires 
dans l'Etat d'origine sont mises a 
execution conformement a la 
legislation en vigueur dans J'Etat 
requis. En tant que de besoin, la 
decision est revetue de la formule 
executoire sur simple requete par 
une juridiction ou une autorite 
administrative de l'Etat requis. 

Article 18 

1. La requete est accompagnee: 

a) d'une expedition de la deci­
SlOn; 

b) dans le cas d'une decision 
juridictionnelle rendue par 
defaut, de I'original ou 
d'une cople certifiee­
conforme d'un document 
etablissant que le debiteur a 
reyu en temps utile signifi­
cation ou notification de 
!'acte introductif d'instance; 

c) dans le cas d'une decision 
administrative; d'un docu­
ment etablissant que les exi­
gen ces prevues a I' article 15 
sont satisfaites; 

d) de tout document etablis­
sant que la decision est exe­
cutoire dans l'Etat d'origine 
et que le debiteur a reyu en 
temps utile une signification 
de la decision. 
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2. Auf Verlangen des Gerichts 
oder der Verwaltungs behörde des 
ersuchten Staates ist eine ord­
nungsgemäß beglaub~gte Überset­
zung der Urkunden vorzulegen. 
Die Urkunden bedürfen weder 
der Beglaubigung noch einer ähn­
lichen Formalität. 

Artikel 19 

1. Der Antr~g kann nur aus. 
einem der in Artikel 16 angeführ­
ten Gründe abgelehnt werden. 
Die Entscheidungen/Entscheide 
dürfen im ersuchten Staat keines­
falls auf ihre Rechtmäßigkeit 
überprüft werden. 

2. Soweit diese Vereinbarung 
. nichts Abweichendes vorsieht, 

richtet sich das Anerkennungs­
und Vollstreckungsverfahren 
nach dem Recht des ersuchten 
Staates. 

Artikel 20 

Der von EUROCONTROL 
eingezogene Betrag ist entspre­
chend den Beschlüssen des Erwei­
terten Ausschusses 'an die Ver­
tragsstaaten auszuzahlen. 

Artikel 21 

Hat ein Vertragsstaat die For­
derung eingezogen, so ist der 
Betrag innerhalb kürzester Frist 
an EUROCONTROL auszuzah­
len. EUROCONTROL verfährt 
in diesem Fall nach Artikel 20. 
Die dem Vertragsstaat entstande­
nen Einziehungskosten werden 
von EUROCONTROL getra­
gen. 

Artikel 22 

Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten arbeiten zum 
Zweck der Festlegung und Ein­
ziehung der Flugsicherungs­
Streckengebühren mit EURO­
CONTROL zusammen. 

Artikeln 

Wenn der Erweiterte Ausschuß 
einstimmig beschließt, das Ver­
fahren zur Einziehung einer 
Gebühr abzugeben, können die 
betroffenen Vertragsstaaten alle 
ihnen geeignet erscheinenden 
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2.' A duly certified translation of 
the documents shall be supplied if 
the court, tribunal or administra­
tive authority of the State 
addressed so requires. No legali­
sation or similar formality shall 
be required. 

Article 19 

1. The request can be rejected 
only for one of the reasons set 
forth in Article 16. In no case 
may the decision be reviewed on 
its merits in the State addressed. 

2. The procedure for the recog­
nition andenforcement of the 
decision shall be governed by the 
law of the State addressed insofar 
as this Agreement does not other­
wise provide .. 

Article 20 

The amount collected by 
EUROCONTROL shall be paid 
to the Contracting States in 
accordance with the decisions of 
the enlarged Committee. 

Article 21 

Where the claim is recovered 
by a Contracting State, the 
amount collected shall be paid 
without delay to EUROCON­
TROL, which shall proceed in 
accordance with Article 20. The 
recovery costs incurred by that 
State shall be charged 10 

EUROCONTROL. 

Article 22 

The competent authorities of 
the Contracting States shall co­
operate with EUROCONTROL 
in the establishment and colle.c­
tion of route charges. 

Article 23 

If the enlarged Committee 
decides unanimously 10 abandon 
recovery of. acharge, theCon­
tracting States concerned may 
take whatever action they deern 
fit. In such a case, the pi:ovisions . 

11 

2. Une traduction dument certi­
fiee des documents est fournie si 
la juridiction ou l'autorite admi­
nistrative de l'Etat requis l'exige. 
Aucune legalisation ni formalite 
analogue n'est requise. 

Article 19 

1. La requete ne peut etre reje­
tee que pour l'im des motifs pre­
vus al'article 16. En aucun cas, la 
decision ne peut faire l'objet 
d'une revision au fond dans l'Etat 
reqUls. 

2. La procedure relative a la 
reconnaissance et al'execution de 
la decision est regie par la loi de 
l'Etat requis dans la mesure OU le 
present Accord n'en dispose pas 
autrement. 

Article 20 

Le montant pers:u par EURO­
CONTROL sera verse aux Etats 
contractants dans les conditions 
prevues par decision du Comite 
eJargi. 

Article 21 

Lorsqu'un Etat Contractant a 
recouvre la creance, le montant 
effectivement perc;:u est verse dans 
les meilleurs delais a EURO­
CONTROL, qui applique la pro­
ce du re prevue a l'article 20. Les 
frais de recouvrement encourus 
par cet Etat sont mis a la charge 
d'EUROCONTROL. 

Article 22 

Les autorites competentes des 
Etats contractants cooperent avec 
EUROCONTROL dans I'etablis­
sement et la perception des rede­
vances de route. 

Article 23 

Si le Comite elargi decide a 
I'unanimite d'abandonner le 
recouvrement d'une redevan<;e, 
les Etats Contractants concernes 
peuvent prendre toutes mesufes 
qu'ils jugent appropriees. En 

3 
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Maßnahmen treffen. In jedem 
Fall s~nd di'e Bestimmungen in 
bezug auf die Einziehung sowie 
auf die Anerkennung und Voll­
streckung auf Entscheidungen/ 
Entscheiden nicht mehr anwend­
bar. 

Artikel 24 

Im Fall einer Krise oder eines 
Krieges wird die Handlungsfrei­
heit der beteiligten V ertragsstaa­
ten durch Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht beeinträch­
tigt. 

Artikel 25 

1. Jede Streitigkeit, die ZWI­

schen Vertragsstaaten oder zwi­
schen Vertragsstaaten und der 
durch die erweiterte Kommission 
vertretenen EUROCONTROL 
über die Auslegung oder Anwen­
dung dieser Vereinbarungen oder 
ihrer Anlagen entsteht und nicht 
durch unmittelbare Verhandlun­
gen oder auf andere Weise beige­
legt werden kann, wird auf 
Antrag einer Partei einem 
Schiedsverfahren unterworfen. 

2. Zu diesem. Zweck bestellt 
jede Partei für jeden Einzelfall 
einen Schiedsrichter; die Schieds­
richter einigen sich über die 
Bestellung eines dritten Schieds~ 
richters. 

3. Das Schiedsgericht 
sein Verfahren selbst. 

regelt 

. 4. Jede Partei trägt die Kosten 
ihres Schiedsrichters sowie ihrer 
Vertretung in dem Verfahren vor 
dem Schiedsgericht; die Kosten 
des 'dritten Schiedsrichters sowie 
die sonstigen Kosten werden von 
den Parteien zu gleichen Teilen 
getragen. Das Schiedsgericht 
kann jedoch eine andere Auftei­
lung der Kosten vornehmen, 
wenn es dies für angemessen hält. 

5. Die Entscheidungen des 
Schiedsgerichtes sind für die 
streitenden Parteien verbindlich. 

Artikel 26 
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of this Agreement relating to re­
covery and to recognition and 
enforcement of decisions shall 
cease to apply. 

Article 24 

In the event of astate of 
emergency or war, the provisions 
of this Agreement shall not affect 
the freedom of action of the Con­
tracting States involved. 

Article 25 

1. Any dispute which may arise 
either between the Contracting 
States, or between the Contract­
ing States and EUROCON­
TROL represented by the 
enlarged Commission, relating to 
the interpretation or application 
of this Agreement. or of its 
annexes, and which it has not 
been possible to settle by direct 
negotiation or by any other 
method, shall be referred to arbi­
tration on the request of any one 
of the parties. 

2. For that purpose, each of the 
parties shall in each case appoint 
an arbitrator, and the arbitrators 
shall agree on the appointment of 
a third arbitrator. 

3. The arbitral tribunal shall 
determine its own proc~dure. 

4. Each party shall bear the 
costs in respect of its own arbitra­
tor, and its representation in the 
proceedings before the tribunal; 
the costs in respect of the third 
arbitrator and any other costs 
shall be' borne equally by the par­
ties to the dispute. The arbitral 
tribunal may however determine 
a different sharing of costs if it 
thinks fit.' . 

5. The decisions of the arbitral 
tribunal shall be binding on the 
parties to the dispute. . 

Article 26 

Diese Vereinbarung tritt an die This Agreement shall replace 
Stelle der Mehrseitigen Vereinba- the Multilateral Agreement relat-

pareil cas, les dispositions du pre­
sent Accord relatives au recouvre­
ment, a la reconnaissance et a 
l'execution des decisions cessent 
d'etre applicables. 

Article 24 

En, cas de crise .ou de guerre, 
les dispositions du present Accord 
ne peuvent porter atteinte a la 
liberte d'action des Etats contrac­
tants concernes. 

Article 25 

1. Tout differend qui pourra 
naitre soit entre les Etats contrac­
tants, soit entre les Etats contrac­
tants et EUROCONTROL 
representee par la Commission 
elargie, relatif a I'interpretation 
ou l'application du present 
Accord Oll des ses Annexes et qui 
n'aura pu etre regle par voie de 
negociations directes ou par tout 
autre mode de reglement sera 
soumis aarbitrage a la requete de 
I'une quelconque des parties. 

2. A cet effet chacune des par­
ties designera dans chaque cas un 
arbitre, etles arbitres se mettront 
d'accotd sur la designation d'un 
tiers arbitre. 

3. Le tribunal arbitral determi­
nera sa propre procedure. 

4. Chaqüe partie prendra a sa 
charge les frais concernant son 
arbitre et sa representation dans 
la procedure devant le tribunal; 
les frais afferents au tiers arbitre 
ainsi que les autres frais seront 
supportes par les parties a parts 
.egales. Le tribunal arbitral peut 
toutefois fixer une repartition dif­
ferente des frais s'ille juge appro­
prie. 

5. Les decisions du tribunal 
arbitral seront obligatoires pour 
les parties au differend. 

Article 26 

Le present Accord remplace 
I' Accord multilateral relatif a la 
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rung über die Erhebung von 
Streckennavigationsgebühren 

vom 8. September 1970. 

Diese Bestimmung hat keine 
Auswirkungen auf Abkommen 
zwischen EUROCONTROL 
und einem Nichtmitgliedstaat 
über die Einziehung von Flugsi­
cherungs-Streckengebühren hin­
sichtlich des in Artikel 1 genann­
ten Luftraums; solche Abkommen 
bleiben in Kraft, bis dieser Staat 
Vertragspartei dieser V ereinba­
rung wird. 

Artikel 27 

1. Diese Vereinbarung liegt vor 
ihrem Inkrafttreten für jeden 
Staat zur Unterzeichnung auf,' 
der zum Zeitpunkt der Unter­
zeichnung am System der Einzie­
hung der Flugsicherungs-Strek­
kengebühren teilnimmt oder der. 
mit einmütiger Zustimmung der 
Ständigen Kommission zur 
Unterzeichnung zugelassen 
wurde. 

2. Diese Vereinbarung bedarf 
der Ratifikation. Die Ratifika­
tionsurkunden werden bei der 
Regierung des Königreichs Bel­
gien hinterlegt. Die Ratifikation 
des am 12. Feber 1981 in Brüssel 
zur Unterzeichnung aufgelegten 
Protokolls zur Änderung des 
internationalen Übereinkommens 
über Zusammenarbeit zur Siche­
rung der Luftfahrt "EUROCON­
TROL" vom 13. Dezember 1960, 
im folgenden als "Protokoll" 
b~zeichnet, gilt gleichzeitig als 
Ratifikation dieser Vereinbarung. 

3. Diese Vereinbarung tritt für 
EUROCONTROL, für die ,Mit­
gliedstaaten der EUROCON­
TROL und für die Staaten, die 
ihre Ratifikationsurkunde zuvor 
hinterlegt haben, am Tag des 
Inkrafttretens des Protokolls in 
Kraft. 

4. Für jeden Staat, der die Rati­
fikationsurkunde nach dem 
Inkrafttreten dieser Vereinbarung 
hintelegt, tritt sie am ersten Tag 
des zweiten Monats nach dem 
Tag der Hinterlegung seiner 
Ratifikationsurkunde in Kraft. 
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ing to the Collection of Route 
Charges of 8 September 1970. 

This provision is witho'ut preju­
dice to any agreement between 
EUROCONTROL and a non­
member State of EUROCON­
TROL relating to the collection 
of route charges which conceni.s 
the Flight Infonnation Regions 
referred to in Article 1 of this 
Agreement, which shall remain in 
force until that State becomes a 
party to this Agreement. 

Article 27 

1. This Agreement shall be open 
for signature, prior to the date of· 
its entry into force, by any State 
which is at the time of signature 
participating in the EUROCON­
TROL system of collection of 
route charges or is granted ·the 
right of signature by a unanimous 
decision of the Permanent Com­
mISSIOn. 
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perception des redevances de 
route du 8 septembre 1970. 

Cette disposition ne porte pas 
prejudice atout Accord entre 
EUROCONTROL et un Etat 
non membre d'EUROCON­
TROL, relatif a la perception des 
redevances de route qui concerne 
les Regions d'Information de Vol 
visees a I'Articie 1 du present 
Accord, et qui restera en vigueur 
jusqu'a ce que cet Etat devienne 
partie au present Accord. 

Article 27 

1. Le present Accord est ouvert 
a la signature, avant la date de 
son entree en vigueur, de tout 
Etat participant a la date de la 
signature au systeme de percep­
tion des redevances de route 
EUROCONTROL ou admis a 
signer de l'accord unanime de la 
Commission permanente. 

2. This Agreement shall be sub- 2. Le present Accord sera sou­
jeet to ratification. The instru- mis a ratification. Les instruments 
ments of ratification shall be de ratification ser<~nt deposes 
deposited with the Government aupres du Gouvernement du 
of the Kingdom of Belgium. Rati- Royaume de Belgique. La ratifi­
fication of the Protocol, opened cation du Protocole, ouvert a la 
for signature at Brussels on 12 signature le 12 fevrier 1981 a 
February 1981, amending the Bruxelles, amendant la conven­
EUROCONTROL International tion internationale deo coopera­
Convention relating to Co-opera- tion pour la securite de la naviga­
tion for the Safety of Air Naviga- tion aerienne «EUROCON­
tion of 13 December 1960, here- TROL" du 13 decembre 1960, 
inafter called "the Protocol" shall ci-apres denomme «le Proto­
also constitute ratification of this cole", emporte ratificatiori dudit 
Agreement. Aceord. 

3. This Agreement shall enter 3. Le present Accord entre ra en 
into force on the date of entry vigueur a la date dYentree en. 
into force of the Protocol in the vigueur du Protocole en ce qui 
case of EUROCONTROL, the concerne EUROCONTROL, les 
Member States of EUROCON- Etats membres d'EUROCON­
TROL and States wh ich have TROL et ks Etats qui auront 
deposited their instruments of depose leur instruments de ratifi-
ratification before that date. cation a une date anterieure. 

4. Where any State deposits its 
instrument of ratification after 
the date of the entry into force of 
this Agreement, this Agreement 
shall enter into force in respect of 
that State on the first day of the 
second month following the date 
on wh ich the instrument of ratifi­
cation was deposited. 

4. Pour tout Etat dont l'instru­
ment de ratification est depose 
apres la date de l'entree en 
vigueur du present Accord, 
celui-ci entrera en vigueur le pre­
mier jour du deuxieme mois sui­
vant la date du depot de son ins­
trument de ratification. 
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5. Durch Ihre Unterschrift wird 
EUROCONTROL Vertragspar­
tei dieser Vereinbarung. 

6. Die Regierung des König­
reichs Belgien teilt den Regierun­
gen der anderen Unterzeichner­
staaten dieser Vereinbarung jede 
Unterzeichnung der Vereinba­
rung durch einen Staat, jede Hin­
terlegung einer Ratifikationsur­
kunde sowie den Tag des Inkraft­
tretens der Vereinbarung mit. 

Artikel 28 

1. Jeder Staat kann dieser Ver­
einbarung beitreten~ 

Der Beitritt bedarf der einstim­
migen Genehmigung der Erwei­
terten Korp.mission; ausgenom-

f men sind europäische Staaten, die 
dem in Artikel 27 Absatz 2 
genannten geänderten Überein­
kommen beitreten. 

2. Die Beitrittsurkunde wird bei 
der Regierung des Königreichs 
Belgien hinterlegt, welche die 
Regierungen der anderen Ver­
tragsstaaten hiervon unterrichtet. 

3. Der Beitritt wird am ersten 
Tag des zweiten Monats wirk­
sam, 'der auf die Hinterlegung der 
Beitrittsurkunde folgt. 

Artikel 29 

1. Die Staaten, die Vertragspar­
teien des geänderten Überein­
kommens sind, sind an diese Ver­
einbarung so lange gebunden, wie 
das geänderte Übereinkommen in 
Kraft bleibt. 

2. Staaten, die nicht Vertrags­
parteien des geänderten Überein­
kommens 'sind, sind für die Dauer 
von fünf Jahren an diese Verein­
barung gebunden, von' dem Tag 

. an gerechnet, an dem diese für sie 
in Kraft getreten ist, oder falls 
di~s früher eintritt, bis zur Been­
digung des Übereinkommens. 
Diese Dauer von fünf Jahren ver­
längert sich ohne weiteres um 
jeweils weitere fünf Jahre, sofern 
der betreffende Staat nicht späte­
stens zwei Jahre vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums durch' eine 
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5. EUROCONTROL shall 
become a party to this Agreement 
by its signature. 

6. The Government of the 
Kingdom of Belgium shall notify 
the Governments of the other 
signatory States to this Agree­
ment of each signature of this 
Agreement, of the deposit of any 
instrument of ratification and of 
the date of entry into force of this 
Agreement. 

Artide 28 

1. Any State may accede to this 
Agreement. 

With the exception of Euro­
pean States which accede to the 
amended Convention referred to 
in Article 27.2, States may accede 
to- this Agreement only with the 
approval of the enlarged Com­
mission carried by a unallimous 
vote. 

2. The instrument of accession 
shall be deposited with the Gov­
ernment of the Kingdom of Bel­
gium, wh ich shall notify the Gov­
ernments of, the other Contract­
ing States. 

3. Accession shall take eHect 
from the first day .of the second 
month following the deposit of 
the instrument of accession. 

Artide 29 

1. States parties to the amended 
Convention shall be bound by 
this Agreement for as long as t~e 
said amended Convention 
remains in force. 

2. States which are not parties 
to the amended Convention shall 
be bound by this Agreement for a 
period of five years from the date 
on which the Agreement enters 
into force in respect of the State 
concerned or until the expiry of 
the Convention, whichever is the 
earlier. This five-year period shall 
be automatically extended for 
further five-years periods save 
where the State concerned noti­
fies the Government of the King­
dom of Belgium in writing, not 
less than two years before the 

5. Par sa signature EURO­
CONTROL devient partie au 
present Accord. 

6. Le Gouvernement du 
Royaume de Belgique avisera les 
Gouvernements des' autres Etats 
signataires dudit Accord de toute 
signature dudit Accord, de tout 
depot d 'instrument de ratification 
et de la date d'entree en vigueur 
de I'Accord. 

Artide 28 

1. Tout Etat peut adherer au 
present Accord. 

Toutefois, a l'exception des 
Etats europeens adheranta la 
Convention amendee visee au 
paragraphe 2 de l'article 27, les 
Etats ne peuvent adherer au pre­
sent Accord qu'avec l'approba­
tion de la Commission elargie sta­
tuant a I'unanimite. ' 

2. L'instrument d'adhesion est 
depose aupres du Gouvernement 
du Royaume de Belgique qui en 
avisera les Gouvernements des 
autres Etats··contractants. 

3. L'adhesion prendra effet le 
premier jour du deuxieme mois 
suivant le depot 'de l'instrument 
d'adhesion. 

Artide 29 

1. Les Etats parties a la Conven­
tion amendee sont lies par le pre­
sent Accord aussi longtemps que 
ladite Convention amendee reste 
en vlgueur. 

2. Les Etats qui ne sont pas par­
ties a la Convention amendee 
seront lies par le present Accord 
pour une duree de cinq ans 
decomptee a partir du jour OU il 
est, a leur egard, entre en vigueur 
ou jusqu'a expiration de la 
Convention, si cette derniere date 
est la plus rapprochee. Cette' 
periode de cinq ans est automa­
tiquement prolongee par periodes 
de cinq ans a moins que l'Etat 
concerne n'ait manifeste par une 
notification ecrite au Gouverne­
ment du Royaume de Belgique, 

106 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 35

www.parlament.gv.at



an die. Regierung des Königreichs 
Belgien gerichtete schriftliche 
Erklärung seine Absicht bekun­
det, seine Teilnahme zu beenden. 
Die Regierung des Königreichs 
Belgien teilt den Regierungen der 
anderen Vertrags staaten schrift­
lichdiese Erklärung mit. 

3. Die Regierung des König­
reichs Belgien tei,lt den Regierun­
gen der anderen Vertragsstaaten 
schriftlich jede Erklärung mit, in 
der eine Vertragspartei desgeän­
derten Übereinkommens die 
Absicht bekundet, das Überein­
kommen zu beenden. 

Artikel 30 

Die Regierung des Königreichs 
Belgien läßt diese Vereinbarung 
beim Generalsekretär der Verein­
ten Nationen nach Artikel 102 
der Charta der Vereinten N atio­
nen und beim Rat der Internatio­
nalen Zivilluftfahrt-Orgartisation 
nach Artikel 83 des am 7. Dezem­
ber 1944 in' Chicago unterzeich­
neten Abkommens über die Inter­
nationale Zivilluftfahi-t registrie­
ren. 

ZU URKUND \ DESSEN 
haben die unterzeichneten Bevoll­
mächtigten nach Vorlage ihrer in 
guter und gehöriger Form befun­
denen Vollmachten diese Verein­
barung ~nterschrieben. 

GESCHEHEN zu Brüssel, am 
12. Feber 1981 in deutscher, eng­
lischer, spanischer, französischer, 
niederländischer und portugiesi­
scher Sprache, wobei die sechs 
Texte gleichermaßen authentisch 
sind, in einer Urschrift, die im 
Archiv der Regierung des König­
reichs Belgien hinterlegt wird; 
diese übermittelt den Regierun­
gen der anderen Unterzeichner~ 
staaten eme beglaubigte 
Abschrift. Bei Abweichungen 
zwischen den Texten ist der 
Wortlaut in französischer Spra­
che maßgebend. 
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expiry of the current period, of its 
intention to withdraw from the 
Agreement. The Government of 
the Kingdom of Belgium shall 
notify the Governments of the 
other Contracting States in writ­
ing of such notice. 

3. The Government of the 
Kingdom of Belgium shall notify 
the Governments of the other 
Contracting States in writing of 
any notice given by a Contracting 
Party to the amended Conven­
tion of its intention to den ounce 
the said Convention. 

Article 30 

The Government of the King­
dom of Belgium shall cause this 
Agreement to be registered with 
the Secretary General of the 
United Nations, in accoidance 
with Artiele 102 of the Charter of 
the United Nations, and with the 
Council of the International Civil 
Aviation Organization, in accord­
ance with Artiele 83 of the Con­
vention on International Civil 
Aviation signed in Chicago on 7 
December 1944. 

IN WITNESS WHEREOF, 
the undersigned Plenipotentia­
ries, after presentation of their 
fut! powers, found to be in good 
and due form, have signed this 
Agreement. 

DONE at Brussels, this 12th 
day of February 1981, in the Ger­
man, English, Spanish, French, 
Dutch and Portuguese languages, 
the six texts being equally authen­
tie, in a. single original, which 
shall be deposited in the archives 
of the Government of the King­
dom of Belgium, which shall 
transmit certified copies to the 
Governments of the other signa­
tory States. In the event of any 
inconsistency, the text in the 
French language shall prevail. 
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au moins deux ans avant l'expira­
tionde la periode en cours, son 
intention de mettre fin a sa parti­
cipation au present Accord. Le 
Gouvernement du Royaume de 
Belgique avisera par ecrit les 
Gouvernements des autres Etats 
contraetants de ladite notifica­
tion. 

3. Le Gouvernement du 
Royaume de Belgique avisera par 
ecrit les Gouvernements des 
autres Etats contraetants de toute 
notification faite par une Partie 
contractante a la Convention 
amendee de son intention de met­
tre fin a ladite Convention. 

Article 30 

Le Gouvernement du Royaume 
de Belgique fera enregistrer le 
presen~ Accord aupres du Secre: 
taire General des Nations Unies, 
conformement a I' artiele 102 de 
la Charte des Nations Unies et 
aupres du Conseil de I'Organisa­
ti0l1 de l'Aviation Civile Interna­
tionale, conformement a l'article 
83 de la Convention relative a 
l'Aviation Civile Internationale 
signee a Chicago le 7 decembre 
1944. 

EN FOI DE QUOI, les Pleni­
potentiaires soussignes, apres pre­
sentation de leurs pleins pouvoirs 
qui ont ete reconnus en bonne et 
due forme, ont signe le present 
Accord. 

FAlT a Bruxelles, le 12 fevrier 
1981, en langues allemande, 
anglaise, espagnole, fran~aise, 
neerlandaise et portugaise, les six 
textes etant egalement authenti­
ques, en un seul exemplaire, qui 
restera depose aux Archives du 
Gouvernement du Royaume de 
Belgique qui en. communiquera 
copie certifiee conforme aux 
Gouvernements des autres Etats 
signataires. Le texte en langue 
fran~aise fera foi en cas de cliver­
gence entre les textes: 
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ANLAGE 1 

FLUGINFORMATIONSGEBIETE 

Vercragsstaaten 

Bundesrepublik Deutschland .................. . 

Republik Österreich ......................... . 

Königreich Belgien, 
Großherzogturn Luxemburg .................. . 

Spanien .......... '" ...................... . 

Französische Republik ....................... . 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland ..................................... . 

Irland .................................... . 

Königreich der Niederlande .................. . 

Portugiesische Republik ..................... . 

Schweizerische Eidgenossenschaft ............. . 

Fluginformationsgebiete 

Oberes Fluginformationsgebiet Hannover/ 
Oberes Fluginformationsgebiet Rhein 
Fluginformationsgebiet Bremen 
Fluginformationsgebiet Düsseldorf 
Fluginformationsgebiet Frankfurt 
Fluginformationsgebiet München 

Fluginformationsgebiet Wien 

Oberes Fluginformationsgebiet Brüssel 
Fluginformationsgebiet Brüssel 

Oberes Fluginformationsgebiet Madrid 
Fluginformationsgebiet Madrid 
Oberes Fluginformationsgebiet Barcelona 
Fluginformationsgebiet Barcelona 
Oberes Fluginformationsgebiet Islas Canarias 
Fluginformationsgebiet Islas Canarias 

Oberes Fluginformationsgebiet France 
Fluginformationsgebiet Paris 
Fluginformationsgebiet Brest 
Fluginformationsgebiet Bordeaux 
Fluginformationsgebiet Marseille 

Oberes Fluginformationsgebiet Scottish 
Fluginformationsgebiet Scottish 
Oberes Fluginformationsgebiet London 
Fluginformationsgebiet London 

Oberes Fluginformationsgebiet Shannon 
Fluginformationsgebiet Shannon 

Fluginformationsgebiet Amsterdam 

Oberes Fluginformationsgebiet Lisboa 
Fluginformationsgebiet Lisboa 
Fluginformationsgebiet Santa Maria 

Oberes Fluginformationsgebiet Geneve 
Fluginformationsgebiet Geneve 
Oberes Fluginformationsgebiet Zürich 
Fluginformationsgebiet Zürich 

ANLAGE 2 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 

Auszug aus dem Internationalen Übereinkommen 
über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCONTROL" 

vom 13. Dezember 1960 
in der Fassung des 1981 in Brüssel zur Unterzeichnung aufgelegten Protokolls 

Artikel 7 Absatz 3 des Übereinkommens 

Soweit keine gegenteiligen Bestimmungen bestehen, werden die in den Fällen des Artikels 6 Absatz 1 
Buchstabe b und Absatz 4 vorgesehenen Richtlinien und Maßnahmen von der Kommission mit Mehrheit 
angenömmen mit der Maßgabe, daß 
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die Stimmen der in Artikel 8 beschriebenen Wägung unterliegen, 
diese Stimmen die Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Vertragsparteien darstellen 
müssen. 

Artikel 8 des Übereinkommens 

1. Die in Artikel 7 vorgesehene Wägung richtet sich nach folgender Wägungstabelle : 

Prozentsatz des Jahresbeitrags einer Vertragspartei 
im Verhältnis zu den Jahresbeiträgen aller Vertragsparteien Stimmenzahl 

Weniger als 1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 bis weniger als 2 % .................................................... 2 
2 bis weniger als 3 % .................................................... 3 
3 bis weniger als 4,5% .................................................... 4 
4,5 bis weniger als 6 % .................................................... 5 
6 bis weniger als 7,5% .................................................... 6 
7,5 bis weniger als 9 % 7 
9 bis weniger als 11 %::: ~\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8 

11 bis weniger als 13 % .................................................... 9 
13 bis wet:J.iger als 15 % .................................................... 10 
15 bis weniger als 18 % .................................................... 11 
~ 8 bis weniger als 21 %.................................................... 12 
21 bis weniger als 24 % .................................................... 13 
24 bis weniger als 27 % .................................................... 14 
27 bis weniger als 30 % ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
30% ..... , ............... : ................ '.' ... ... .... ... .... ... .. .. ... .... 16 

2. Die anfängliche Festsetzung der Stimmenzahl erfolgt für den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 1981 in 
Brüssel zur Unterzeichnung aufgelegten Protokolls nach der vorstehenden WägungstabeIle entsprechend 
den Bestimmungen des Artikels 19 der Satzung der Agentur über die Festsetzung der Jahresbeiträge der 
Vertragsparteien zum Haushalt der Organisation. 

3. Beim Beitritt eines Staates wird die Stimmen,zahl der Vertragsparteien in der gleichen Weise neu fest­
gesetzt. 

4. Die Stimmenzahl wird alljährlich nach denselben Regeln neu festgesetzt. 

Artikel 19 der Anlage r zum Übereinkommen (Satzung der Agentur) 

1. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Artikels werden die jährlichen Beiträge der ein­
'zelnen Vertragsparteien zum Haushalt für jedes Haushaltsjahr nach folgendem Verteilungsschlüssel 
bestimmt: 

a) Ein erster Teil von 30% des Beitrags wird im Verhältnis zur Höhe des Bruttosozialprodukts der ein­
zelnen Vertragsparteien berechnet, wie es nachstehend in Absatz 3 definiert ist; . 

b) ein zweiter Teil von 70% des Beitrags wird im Verhältnis zur Erhebungsgrundlage für Flugsiche­
rungs-Streckengebühren der einzelnen Vertragsparteien berechnet, wie sie nachstehend in Absatz 4 
definiert ist. 

2. Keine Vertragspartei ist verpflichtet, für ein gegebenes Haushaltsjahr einen Beitrag von mehr als 30% 
des Gesamtbetrags der Beiträge der Vertragsparteien zu leisten. Wenn die Anwendung der Regelung in 
Absatz 1 dazu führen würde, daß der Beitrag einer Vertragspartei diese 30% überstiege, so wird der über­
schießende Teil auf die übrigen Vertragsparteien entsprechend der Regelung in Absatz 1 verteilt. 

3. Das hierbei berücksichtigte Bruttosozialprodukt ergibt sich aus den Statistiken der Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, oder, wenn diese nicht vorliegen, aus denjenigen, einer 
anderen Stelle, die gleichwertige Garantien bietet und durch Beschluß der Kommission bezeichnet wurde, 
indem das arithmetische Mittel der letzten drei Jahre errechnet wird, für welche diese Statistiken vorlie­
gen. Es handelt sich um das Bruttosozialprodukt nach Faktorkosten und laufenden Preisen in Europäi­
schen Rechnungseinheiten. 

4. Die hierbei berücksichtigte Erhebungsgrundlage für die Flugsicherungs-Streckengebühren ist dieje­
nige, die für das vorletzte Jahr vor dem betreffenden Haushaltsjahr maßgebend war. 
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ANNEX 1 

FLIGHT INFORMATION REGIONS 

Contracting Parties 

The Federal Republic of Germany" .. ~ .......... . 

The Republic of Austria ...................... . 

The Kingdom of Belgium 
The Grand Duchyof Luxembourg ............. . 

Spain ................................ .' .... . 

The French Republic .............. : ......... . 

The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland . " ....................... . 

Ireland 

The Kingdomof the Netherlands .............. . 

The Portuguese Republic 

The Swiss Confederation ..................... . 

Flight Information Regions 

" Hannover Upper Flight Information Region 
Rhein Upper Flight Information Region 
Bremen Flight Information Region 
Düsseldorf Flight Information Region 
Frankfurt Flight Information Region 
München Flight Information Region 

Wien Flight Information Region 

Bruxelles Upper Flight Information Region 
Bruxelles Flight Information Region 

Madrid Upper Flight Information Region 
Madrid Flight Information Region 
Barcelona Upper Flight Information Region 
Barcelona Flight Information Region 
Islas Canarias Upper Flight Information Region 
Islas Canarias Flight Information Region 

France Upper Flight Information Region 
Paris Flight Information Region 
Brest Flight Information Region 
Bordeaux Flight Information Region 
Marseille Flight Information Region 

Scottish Upper Flight Information Region 
Scottish Flight Information Region 
London Upper Flight Information Region 
London Flight Information Region 

Shannon Upper Flight Information Region 
Shannon Flight Information Region 

Amsterdam Flight Information Reg"ion 

Lisboa Upper Flight Information Region 
Lisboa Flight Information Region 
Santa Maria Flight Information Region 

Geneve Upper Flight Information Region 
Geneve Flight Information Region 
Zürich Upper Flight Information Region 
Zürich Flight Information Region 

ANNEX 2 

[Artiete 6.1 (b)] 

Extracts from the "EUROCONTROL" International Convention 
relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation 

of 13 December 1960 amended by 
the Protocol opened for signature at Brussels iri 1981 
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Article 7.3 of tbe Convention 

3. Unless otherwise provided, directives and measures in the cases provided for in Article 6.1 (b) and 
6.4 shall require a majority of the votes in the Commission, it being understood that: 

those votes shall be subject to the weighting provided for in Article 8 below, 
those votes shall tepresent the majority of the Contracting Parties voting. 

Article 8 of tbe Convention 

1. The weighting referred to in Article 7 shall be determined according to the following table: 

Annual cont;ibution of a Conuacting Party 
as a percentage of the total annual contribmions Number 

of all the Contracting Parties of votes 

Less than 1 % .............................................................. . 
From 1 to less than 2 % .................................. ;............... 2 
From 2 to less than 3 %.................................................. 3 
From 3 to less than 41h%.................................................. 4 
From 41h to less than 6 %.................................................. 5 
From 6 to less than 71h%.................................................. 6 
From 71h to less than 9 % ............................................ ,...... 7 
From 9 to less than 11 %.................................................. 8 
From 11 to less than 13 % ............................................... :.. 9 
From 13 to less than 15 %.................................................. 10 
From 15 to less than 18 % .......................... ,........................ 11 
From 18 to less than 21 % ............................. ,.................... 12 
From 21 to less than 24 %.................................................. 13 
From 24 to less than 27 % ............... ' ............. , ................ , .. .. 14 
From 27 to less than 30 %.................................................. 15 
30% ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

2. The numbers of votes shall be initially established with effect from the date of entry into force of the 
Protocol opened for sign~ture at Brussels in 1981 by reference to the above table and in accordance with 
the rule in Article 19 of the Statute of the Agency for determining the annual contributions of the Con­
tracting Parties' to the Organisatioq.'s budget. 

3. In the event of the accession of aState, the numbers of votes of the Contracting Parties shall be 
re-established in accordance with the same procedure. 

4. The numbe~s of votes shall be re-established each year in accordance with the foregoing provisions. 

Article 19 of Annex 1 of tbe Convention (Statute of the Agency) 

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 below, the annual contribution of each Contract­
ing Party to the budget shall be determined, for each financial year, inaccordance with the following for­
mula: 

(a) an initial 30% of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the Gross National 
Product of the Contracting Party, as defined in paragraph 3 below: 

(b) a further 70% of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the route facility 
cost-base of the Contracting Party, asdefined in paragraph 4 below. 

2. No Contracting Party shall be required to pay, in any given financial year, a contribution in excess of 
30% of the total amount of contributions from the Contracting Parties. Should the contribution of any one' 
Contracting Party calculated in accordance with paragraph 1 above exceed 30%, the excess shall be distrib­
uted among the other Contracting Parties according to the rules laid down in the aforesaid paragraph. 

3. The Gross National Product to be used for the calculations shall be obtained from the statistics com­
piled by t~e Organisation for Economic Cooperation and Deveiopment - or failing that by any other 
body affording equivalent guarantees and designated under adecision of the Comrriission - by calculat­
ing the arithmeiical mean for the last three years for which those statistics are available. The value of the 
Gross National Product shall be that which is calculated on the basis of factor cost and current prices 
expressed in European Units of Account. 

4. The route facility cost-base to be used for the calculations shall be the cost-base established in respect 
of the last year but one preceding the financial year concerned. 
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ANNEXE 1 

REGIONS D'INFORMATION DE VOL 

Etats Contraetants Regions d'Information de Val 

Republique federale d'Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . Region superieure d'information de vol Hannover 
Region superieure d'information de vol Rhein 
Region d'information de vol Bremen 
Region d'information de vol Düsseldorf 
Region d'information de vol Frankfurt 
Region d'information de vol München 

Republique d' Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Region d'information de vol Wien 

Royaume de Belgique 
Grand-Duche de Luxembourg Region superieure d'information de vol Bruxelles 

Region d'information de vol Bruxelles 

Espagne ................................... Region superieure d'information de vol Madrid 
Region d'information de vol Madrid 

Republique fran"aise 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du 
Nord ................................... . 

lrlande ................................... . 

Royaume des Pays-Bas ...................... . 

Republique portugaise ... ' ..................... . 

Confederation Suisse ........................ . 

Region superieure d'information de vol Barcelona 
Region d'information de vol Barcelona 
Region superieure d'information de vollslas Cana-
nas , 
Region d'information de vollslas Canarias 

Region superieure d'information de vol' France 
Region d'information de vol Paris 
Region d'information de vol Brest 
Region d'information de vol Bordeaux 
Region d'information de vol Marseille 

Region superieure d'information de vol Scottish 
Region d'information de vol Scottish 
Region superieure d'information de vol London . 
Region d'information de vol London 

Region superieure d'information de vol Shannon 
Region d'information de vol Shannon 

Region d'information de vol Amsterdam 

Region superieure d'information de vol Lisboa 
Region d'information de vol Lisboa 
Region d'information de vol Santa Ma~ia 

Region superieure d'information de vol Geneve 
Region d'information de vol Geneve 
Region superieure d'information de vol Zürich 
Region d'information de vol Zürich 

ANNEXE 2 

[(b) du paragraphe 1 de I' Article 6] 

Extraits de la Convention internationale 
de cooperation pour la securite de la navigation aerienne « EUROCONTROL» 

du 13 decembre 1960 
amendee par le Protocole ouvert a la signature a Bruxelles en 1981 

Article 7.3 de la Convention 

Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prevus au (b) du para­
graphe 1 et au paragraphe 4 de J'artide 6 sont adoptees par la Commission a la majorite des suffrages 
exprimes, etant entendu que: . . 
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ces suffrages sont affectes de la ponderation prevue a l'article 8 ci-apres, 
ces suffrages doivent representer la majorite des Parties Contractantes votant. 

Article 8 de la Convention 

1. La ponderation prevue a l'article 7 est determinee selon le tableau suivant: 

'\ Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante 
par rapport aux contributions annuelles 
de J'ensemble des Parties contractantes 

Inferieur a 1 % ............................................................. . 
De 1 a moins de 2 % ................................................... . 
De . 2 a moins'de 3 % ............. _ ...................................... . 
De 3 a moins de 4VZ% ................................................... . 
De 4Vz a moins de 6 % ................................................... . 
De 6 a moins de 7VZ% ............................... : ................... . 
De 7Vz a moins de 9 % ................................................... . 
De 9 a mo ins de 11 % ................................................... . 
De 11 a mo ins de 13 % ................................................... . 
De 13 a moins de 15 % ................ " ................................... . 
De 15 a moins de 18 % ................................................... . 
De18 amoinsde21 % ................................................... . 
De 21 . a moins de 24 % ............................................... : .... . 
De 24 a moins de 27 % ................................................... . 
De 27 a moins de 30 % ................................................... . 
30% ........................................... ' ........................... . 

Nombre 
de voix 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

21 

2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, a compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert a 
la signature, a Bruxelles en 1981, par reference au tableau ci-dessus et conformement a la regle de determi­
nation des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure a l'ani­
cle 19 des Statuts de I'Agence. 

3. En cas d'adhesion d'un Etat, il est procede de la me me maniere i une nouvelle fixation du nombre de 
voix des Parties contractantes. 

4. Il est procede chaque annee a une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prevues 
cidessus. 

Article 19 de l'Annexe a la Convention (Statuts de I' Agence) 

1. Sans prejudice des dispositions du patagraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des 
Parties contractantes au budget sont, POUf chaque exercice, determinees selo.n la formule de repartition 
cl-apres: 

a) une premiere fraction, a concurrence de 30% de la contribution, est calculee proportionnellement a 
l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il estdefini au paragraphe 3 
ci-dessous; 

b) une deuxieme fraction, a concurrence de 70% de la contribution, est calculee proportionnellement a 
l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante teile qu'elle est definie au 
paragraphe 4 ci-dessous. 

2. Aucune Partie contractante n'est tenue de verser, pour un exercicebudgetaire donne, une contribution 
depassant 30% du montant global descontributions des Panies contractantes. Si la contribution de I'une 
des Panies contractantes calculee conformement au paragraphe ci-dessus depassait 30%, l'excedent serait 
reparti entre les autres Panies contractantes selon les regles fixees audit paragraphe. 

3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui resulte des statistiques etablies par I'Orga­
nisation de Cooperation et de Developpement economiques -' ou a defaut par tout organisme offrant des 
garanties equivalentes et designe en vertu d'une decision de la Commission en calculant la moyenne arith­
metique des trois dernieres annees po ur lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit 
national brut au cout des facteurs et aux prix courants exprime en unites de compte europeennes. 

4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle etablie POUf la penultieme annee 
precedent l'exercice budgetaire en question. 
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VORBLATT 

zur Mehrseitigen Vereinbarung über Flugsicherungsstreckengebühren 

Problem: 

Die Einhebung von Flugsicherungsstreckengebühren durch die Europäische Organisation zur Siche­
rung der Luftfahrt (EUROCONTROL) erfolgte bisher auf Grund eines multilateralen Abkommens der 
EUROCONTROL-Mitgliedsstaaten ('Bundesrepublik Deutschland, Königreich Belgien, Französische 
Republik, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Republik Irland, Großherzogturn 
Luxemburg und Königreich der Niederlande) sowie auf Grund bilateraler Abkommen zwischen der 
EUROCONTR0L einerseits und der Republik Österreich, Spanien, der Portugiesischen Republik sowie 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits. Diese bisherigen internationalen Regelungen brach- < 

ten einige Schwierigkeiten mit sich, so vor allem anderen hinsichtlich der Geltendmachung und zwangs­
weisen Einbringung von Gebührenanteilen eines beteiligten Staates in einem anderen, und zwar auch in 
einem anderen beteiligten Staat. . 

Um die seit nunmehr mehr als zehn Jahren praktizierte Einhebung von Flugsicherungsstreckengebüh­
ren durch die EUROCONTROL in Hinkunft besser abzusichern, wurde die Mehrseitige Vereinbarung 
über Flugsicherungsstreckengebühren ausgearbeit~t und am 12. Feber 1981 in Brüsset unterzeichnet. 

Problemlösung : 

An der neuen Mehrseitigen Vereinbarung' über Flugsicherungsstreckengebühren sind alle bisher am 
Gebührensystem der EUROCONTROL beteiligten Staaten in gleicher Weise beteiligt. Diese Vereinba­
rung ersetzt nicht nur das bisherige multilaterale Abkommen zwischen den EUROCONTROL-Mitglieds­
staaten, sondern 'auch die bilateralen Vereinbarungen zwischen der EUROCONTROL und am Gebüh­
rensystem beteiligten Nichtmitgliedsstaaten der EUROCONTROL, wie der Republik Österreich. 

Alternativen: 

< Vernünftige Alternativen bestehen keine. Abgesehen davon, daß b~i Nich'tratifikation der bestehende 
bilaterale Vertrag zwischen der EUROCONTROL und der Republik Österr~ich unter Fristeinhaltung 
aufgekündigt werden müßte, würde der Aufwand für die Einhebung der österreichischen Flugsicherungs­
streckengebühren durch österreichische Organe erheblich höher sein als die bisher praktizierte und ,weiter 
vorgesehene Lösung. 

Kosten: 

~us dem Vertrag ergeben sich keine finanziellen Mehrbelastungen. 

Im Gegenteil ist es Zweck der Flugsicherungsstreckengebührenregelungen, die Aufwendungen für die 
Bereitstellung von Flugsicherungsstreckennavigationseinrichtungen und -Diensten voll hereinzubringen. 
Die Einnahmen Österreichs aus Flugsicherungsstreckengebühren betrugen zB im Haushaltsjahr 1982 
US-$ 27,232.372,60; zahlungspflichtig für die österreichischen Gebührenanteile sind zu etwa 93 Prozent 
ausländische Luftfahrzeughalter. 
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Erläuterungen 

zur Mehrseitigen Vereinbarung über 
Augsicherungsstreckengebühren 

A. Allgemeines 

Die Vereinbarung ist ein' gesetz ändernder und 
gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf 
daher der Genehmigung durch den Nationalrat 
gern. Art. SO Abs. 1 B-VG. Mit Rücksicht auf d~e 
im gleichzeitig vorgelegten Entwurf eines Flugsl­
cherungsstreckengebührengesetzes 1983 enthalte­
nen Bestimmungen ist die Vereinbarung der unmit­
telbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbe­
reich zugängiich, so daß ein Beschlußdes National­
rates gern. Art. SO Abs. 2 B-VG nicht erforderlich 
ist. Sie hat nicht politischen Charakter und enthält 
keine verfassungsändernden und verfassungsergän­
zenden Bestimmungen. 

1. Die europäische Organisation zur Sicherung 
der Luftfahrt (EUROCONTROL) ist mit dem 
Internationalen Übereinkommen vom 13. Dezem­
ber 1960 über Zusammenarbeit zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" gegründet worden. 
Diesem Übereinkommen gehörten die Bundesrepu­
blik Deutschland, das Königreich Belgien, die 
Französische Republik, das Vereinigte Königreich 
von Großbritannien und Nordirland, das Großher­
zogturn Luxemburg und das Königreich der Nie­
derlande an. Später ist die Republik Irland beigetre­
ten. Ein Hauptzweck des Übereinkommens war die 
gemeinsame Organisierung von Luftverkeh~s­
Sicherungsdiensten. Im Jahre 1971 kam zu den biS­
herigen Aufgaben der EUROCONTROL die Ein­
hebung von nach gemeinsamen Gesichtspunkten 
festgelegten, einheitlichen Flugsi~herungsstreck~n­
gebühren hinzu. Grundlagen hlefür waren eme 
zwischen den EUROCONTROL-Mitgliedstaaten 
geschlossene Mehrseitige Vereinbarung über die 
Erhebung von Streckennavigationsgebühren vom 
8. September 1970 sowie bilaterale Vereinbarungen 
zunächst mit der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft lind der Republik Österreich, später auch mit 
der Portugiesischen Republik und Spanien. 

'1.1 Die Republik Österreich is~. nicht Vertrags­
pahei des EUROCONTROL-Ubereinkommens 
geworden. Einem österreichischen Beitritt zu die­
sem Übereinkommen standen neutralitätsrechtliche 
und neutralitätspolitische Bedenken entgegen. Eine 

Übertragung von Flugsicherungsaufgaben - die 
als hoheitliche Aufgaben anzusehen sind (gemäß 
§ 119 des Luftfahrtgesetzes, BGBI. Nr..253/1957, 
sind sie dem Bund übertragen; vgI. hlezu OGH 
SZ 27/14 und VwGH ZI. 520/64, ZVR 1965/197) 
- im österreichischen Luftraum an eine internatio­
nale Organisation (vgI. Art. 1 und 2 des Inter~atio­
nalen Übereinkommens über Zusammenarbeit zur 
Sicherung de; Luftfahrt "EUROCONTROL", 
u. a.deutsches Bundesgesetzb!. 1962, I S. 2273) 
könnte nämlich im Falle zwisch~nstaatlicher Krisen 
oder bewaffneter Konflikte im Widerspruch zu den 
völkerrechtlichen Pflichten stehen, die Österreich 
als immerwährender neutraler Staat zu erfüllen hat. 

1.2 Die Republik Österreich beteiligte sich 
jedoch vom Anfang an (1. November 1971) am 
EUROCONTROL-Flugsicherungsstreckengebüh­
rensystem (dem übereinstimmenden Flugsiche­
rungsstreckengebührensystem der ~URO~O N­
TROL-Mitgliedstaaten und der sonstigen Teilneh- ' 
merstaaten).' Rechtsgrundlagen hiefür waren das 
Flugsicherungsstreckengebührengesetz, BGBI. 
Nr. 57/1952 (gelegentlich unrichtig als "Erfül­
lungsgesetz" bezeichnet), in dem die Gebühren­
pflicht statuiert worden ist und in dem die Gebüh­
renerhebungsgrundlagen sowie die V erfahrensvor­
schriften festgelegt worden sind; weiters eine V er~ 
ordnung über die Höhe der Flugsicherung~str~k~ 
kengebühren, BGBI. Nr. 58/1972; und schheßhch 
der bilaterale Vertrag mit EUROCONTROL über 
die Einhebung von Flugsicherungsstreckengebüh- . 
ren, BGBI. Nr. 56/1972, mit dem dieser Organisa­
tion die Einhebung von Flugsicherungsstreckenge­
bühren übertragen worden ist. Der Vertrag mit 
EUROCONTROL ist einmal ergänzt worden 
(BGBI. Nr. 504/1973), und zwar durchge.~eralisie­
rende Bestimmungen, mit denen weitere Anderun-, 
gen vermieden werden konnten (die periodisch auf 
den Stand zu bringende Beschreibung des Gebüh­
rensystems ist damit aus dem Vertrag herausge­
nommen worden). D"as Flugsicherungsstreckenge­
bührengesetz aus dem Jahre 1972 ist im selben 
Sinne durch das Flugsicherungsstreckengebühren­
gesetz 1973, BGBI. Nr. SOS, ersetzt worden. Die 
periodisch - wegen Anhebung des Kostendek­
kungssatzes, Neuberechnung des Gebührensatzes 
auf Grund der jeweils maßgebend~n Kostengrund­
lagen und häufig auch wegen Kursänderungen 
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erforderlichen Anpassungen konnten in Überein­
stimmung mit der strengen Legalitätsinterpretation 
zu Art. 18 Abs. 2 B-VG, wonach alle wesentlichen 
Verordnungs merkmale auf Gesetzesstufe festgelegt 
sein müssen (VfSlg. 1648, 1871,2294,2664, 3935, 
4662, 5373 uva.) auf Verordnungsebene verlagert 
werden; an die Stelle der Verordnung über die 
Höhe der Flugsicherungsstreckengebühren aus 
dem Jahre 1972 ist die Flugsicherungsstreckenge­
bührenverordnung 1973, ~GBI. Nr. 515, getreten, 
die - abgesehen von den periodischen Anpassun­
gen der ziffernmäßigen Feststellungen in ihren bei­
den Anlagen (zuletzt BGBI. Nr. 475/1982) - nur 
einmal novelliert werden mußte (BGBI. 
Nr. 537/1975). 

1.3 Im allgemeinen Teil der Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage des bilateralen Vertrages zwi­
schen der Republik Österreich und der EURO­
CONTROL (27 der Beilagen zu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates, XIII. GP.) 
war ausgeführt worden: 

"Der enorme und notwendigerweise weiterhin 
steigende Aufwand für moderne Flugsicherungsan­
lagen - besonders ilOch erhöht im Alpenbereich -
sowie die bevorstehende Automatisierung der Flug­
verkehrskontrolle erfordern die dringliche Inan­
griffnahme der Lösung des Problems der Einhe­
bung von Flugsicherungsstreckengebühren als 
wesentlichen Beitrag für eine angemessene Rege­
lung der Wege kosten in der Luftfahrt. Als Endziel 
ist die volle Kostentragung durch die Nutznießer 
der Luftfahrteinrichtungen anzustreben'. 

Entsprechende Regelungen sind nur auf interna­
tionaler Basis zielführend. 

Auf Grund eines Abkommens zwischen den Mit­
gliedsstaaten der EUROCONTROL .. , werden ab 
1. November 1971 Flugsicherungsstreckengebüh­
ren in diesen Staaten eingehoben werden. Der 
Republik Österreich als Nichtmitgliedsstaat der 
EUROCONTROL wurde - ebenso wie der 
Schweiz und Portugal - die Möglichkeit geboten, 
sich an dem EUROCONTROL-Gebührensystem 
vom Anfang an zu beteiligen. Besonders auch im 
Interesse einer Entlastung des österreichischen 
Staatshaushaltes ist die gebotene Gelegenheit 
jedenfalls zu ergreifen. 

Die Einhebung von Flugsicherungsstreckenge­
bühren ist nach den Bestimmungen des Abkom­
mens über die Internationale Zivilluftfahrt, BGBI. 
Nr. 97/1949, in der geltenden Fassung, unter den 
Bedingungen seines" Art. 15 zulässig. Weitere, 
Grundsätze sind als Ergebnis der weltweiten 
ICAO-Konferenz (CARF, Doc 8675) im Statement 
des Rates der ICAO (Doc 8718-C/975) und in der 
Empfehlung Nr. 7 der 7. ECAC-Plenarkonferenz 
festgelegt. Das EUROCONTROL-Gebührensy­
stern steht in Übereinstimmung mit den bezeichne­
ten, von Österreich als Mitgliedsstaat der ICAO zu 
beachtenden, internationalen Beschlüsse. Dies gilt 

besonders auch für den in den ersten beiden Jahren 
durch Gebühren zu deckenden Anteil des Gesamt­
kostenaufwandes . .. Auch die Forderung des 
Rates der ICAO, wonach für einen Flug auf regio­
naler Basis nur ein einzige Gebühr eingehoben wer­
den soll und diese auf die Kriterien ,geflogene Ent­
fernung' und ,Luftfahrzeuggewicht' zu beruhen 
habe, ist erfüllt. Darüber hinaus sind mit dem 
EUROCONTROL-Gebührensystem auch die 
Ergebnisse des von der ICAO eingesetzten Exper­
tenausschusses zur Ausarbeitung einheitlicher 
Methoden der Gebührenberechnung berücksich­
tigt." 

Hiezu ist lediglich ergänzend zu bemerken: 

Der Aufwand ,für die Automatisierung der 
Bezirkskontrolle in Milliardengrößenordnung wird 
nur verteilt auf mehrere Jahre, hereinzubringen 
sein; die volle Kostentragung durch die Nutznießer 
ist im übrigen im EUROCONTROL-Gebührensy­
stern grundsätzlich erreicht. 

Von den internationalen Zivilluftfahrtorganisa­
tionen, im besonderen von der ICAO sind die ver­
schiedenen Flugsicherungsstreckengebührensy­
sterne registriert und ist ihre Entwicklung aufmerk­
sam verfolgt worden; das EUROCONTROL­
Gebührensystem wird als ein beispielgebendes emp­
fohlen. 

1.4 Das EUROCONTROL-Gebührensystem i~t 
auch sonst allgemein akzeptiert. An grundsätzliche 
Änderungen ist nicht gedacht. In den mehr als zehn 
Jahren der Lauf?eit des Gebührensystems haben 
sich selbstverständlich gewisse Mängel und Pro­
bleme gezeigt. Sie wurden im Sinne einer ständigen 
Verbesserung des Systems jeweils im Gebührenbei­
rat der EUROCONTROL - in dem auch die teil­
nehmenden Nichtmitgliedsstaaten vollberechtigt 
vertreten waren - und verschiedentlich auch mit 
Vertretern von Benützerorganisationen (vor allem 
der IATA) diskutiert. 

Allen Erörterungen waren als wesentliche mate­
rielle Gesichtspunkte voranzustellen, daß die Flug­
sicherungsstreckengebühren zwar im Einzelfall 
kaum dem auf den einzelnen Flug tatsächlich ent­
fallenden Kostenanteil entsprechen können, daß 
aber doch anzustreben ist, die Flugsicherungsauf­
wendungen den Benützern so genau wie möglich 
zuzurechnen (was noch nicht unbedingt bedeuten 
muß, daß diese Zurechnung allein für die endgül­
tige Kostentragung maßgebend zu sein hat); und 
daß im Hinblick auf die angestrebte und nunmehr 
erreichte, volle Kostendeckung Schönheitsfehler 
des Gebührensystems - denen bei den früheren, 
nicht vollen Kostendeckungssätzen noch keine so 
wesentliche Bedeutung zugekommen war - mög­
lichst umgehend beseitigt werden: Jedenfalls sollen 
die Flugsicherungsstreckel1gebühren nicht mehr 
und nicht weniger als kostendeckend sein. 
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Daneben ergaben sich auch gewIsse formelle 
Probleme, so etwa hinsichtlich der Anknüpfung 
oder der zwangsweisen Einbringung. Praktisch 
kam diesen formellen Problemen bisher keine nen­
nenswerte Bedeutung zu; abgesehen von Insolvenz­
fällen sind die Gebühren fast ausnahmslos zur 
Gänze bezahlt worden. 

2. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen und im 
Hinblick auf Schwierigkeiten in der EUROCON­
TROL (nicht in Gebührenangelegenheiten) wurden 
im Rahmen der EUROCONTROL ein Protokoll 
zur Änderung des Internationalen Übereinkom­
mens vom 13. Dezember 1960 über Zusammenar­
beit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCON­
TROL" (mit dem die EUROCONTROL auf eine 
neue Grundlage gestellt werden soll) und eine -
von diesem Änderungsprotokoll wie dem Überein­
kommen an sich unabhängige - Mehrseitige Ver­
einbarung über Flugsicherungsstreckengebühren 
(zur Weiterführung des seit rund zehn Jahren prak­
tizierten Flugsicherungsstreckengebührensystems 
und seiner besseren rechtlichen Absicherung) aus­
gearbeitet und am 12. Feber 1981 in Brüssel zur 
Unterzeichnung aufgelegt beziehungsweise unter­
zeichnet. 

2.1 Als Nichtmitgliedsstaat der EUROCON-
, TROL war die Republik Österreich an der Erstel­

lung der neuen Grundlagen für die Organisation 
nicht beteiligt. Wenngleich nunmehr der Haupt­
grund für die Nichtbeteiligung der Republik Öster­
reich an der EUROCONTROL selbst (die Über­
tragung von Flugsicherungsaufgaben durch die 
Mitgliedstaaten an die Organisation) wegfällt, ist 
weiterhin an keinen Beitritt der Republik Öster­
reich zur EUROCONTROL gedacht. Im übrigen 
arbeitet die Republik Österreich in dem jeweils 
zweckmäßig erscheinenden Umfang auf Grund 
eines Verwaltungsabkommens vom 8. Oktober 
1975 mit der EUROCONTROL zusammen, vor 
allem mit dem Ziel einer Koordinierung des V orge­
hens der europäischen Staaten auf dem Gebiete der 
Flugsicherung (Wesentliche Mittel sind Informa­
tionsaustausch, Entw,icklung und Ausbildung). 

2.2 Als vollberechtigter Teilnehmerstaat am 
EUROCONTROL-Gebührensyst~m war die 
Republik Österreich dagegen schon bei den V orar­
beiten für die Mehrseitige Vereinbarung über Flug­
sicherungsstreckengebühren in den Organen der 
EUROCONTROL und sodann bei den Arbeiten in 
allen' Sonderausschüssen vertreten, da zweiseitige 
Vereinbarungen nicht mehr in Betracht gezogen 
wurden. Die Arbeiten gestalteten sich zum Teil 
recht mühsam und waren nicht immer vom best­
möglichen Erfolg gekrönt. Da nur mehr sehr 
wenige Delegierte, die schon vor zehn Jahren an 
der Erstellung des Systems mitgearbeitet hatten, 
zur Verfügung ,standen, mußten die seinerzeitigen 
Gedankengänge oft vom Anfang an nachvollzogen 
werden. Überdies waren zum geringsten Teil jene 
Gebührenfachleute an den Arbeiten beteiligt, die 

normalerweise in den EUROCONTROL-Organen 
die maßgebenden Fragen beraten, Die Mehrseitige 
Vereinbarung über Flugsicherungsstreckengebüh­
ren selbst enthält deshalb nicht ausnahmslos alle 
jene Bestimmungen, die erforderlich gewesen 
wären, um das Gebührensystem in Zukunft in jede 
Richtung hin abzusichern; es ist zu befürchten, daß 
sich in der Praxis bald die Ergänzungsbedürftigkeit 
zeigen wird. Wenngleich die geltenden (internatio­
nalen und nationalen) österreichischen Regelungen 
in manchem klarer und einfacher erscheinen, als sie 
nach der Mehrseitigen Vereinbarung über Flugsi­
cherungsstreckengebühren sein werden bezie­
hungsweise sein können, ist der multilateralen 
Lösung doch (abgesehen davon, daß bilaterale 
Abkommen - wie erwähnt - seitens der EURO­
CONTROL gar nicht mehr in Betracht gezogen 
werden) der Vorzug zu geben; dies vor allem des­
halb, weil auf diese Weise die Durchsetzbarkeit der 
Gebührenforderungen in allen (anderen) 'Teilneh­
merstaaten gewährleistet erscheint. (Im Hinblick 
auf die in allen Teilnehmerstaaten zumindest drei­
jährige Verj ährungsfrist ist dies aber kein Grund 
für eine vorzeitige Ratifizierung seitens der Repu­
blik Österreich; siehe hiezu den folgenden Punkt 
2.3 und die Erläuterungen zu Artikel 26 der Ver­
einbarung.) 

2.3 Mangels entsprechender Übergangsbestim­
mungen in der Vereinbarung (die von den Vertre­
tern Österreichs bei Ausarbeitung der V ereinba­
rurig unermüdlich, aber erfolglos, wie die völlige 
Unabhängigkeit der Vereinbarung auch hinsicht­
lich ihres Inkrafttretens von dem im Artikel 27 
Absatz 2 bezeichneten Protokoll, angeregt worden 
sind) ergeben sich Probleme, die es ratsam erschei­
nen ließen beziehungsweise lassen, mit der Einlei­
tung des Ratifikationsverfahrens beziehungsweise 
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zuzu­
warten. Nach dem derzeitigen Informationsstand 
kann davon ausgegangen werden, daß die Neure­
gelungen frühestens am 1. Jänner 1984 internatio­
nal wirksam werden können. Der Zeitpunkt der 
Hinterlegung der österreichischen Ratifikationsur­
kunde muß unter Bedachtnahme darauf gewählt 
werden, daß alle derzeit geltenden, internationalen 
und nationalen österreichischen Rechtsgrundlagen 
für die Flugsicherungsstreckengebühren gemäß 
Artikel 26 Abs.2 .der Mehrseitigen Vereinbarung 
mit deren Inkrafttreten für die Republik Österreich 
(Artikel 27 Absatz 3 oder 4) außer Kraft treten 
oder jedenfalls nichtvollziehbar werden, und ,somit 
bis dahin erse'tzt sein müssen. Im Hinblick darauf, 
daß keine Gewähr für ein (auch noch zur Kundma­
chung in Österreich) rechtzeitiges Vorliegen der 
erforderlichen Beschlüsse der Erweiterten Kommis­
sion über die Anwendungs- und Zahlungsbedin­
gungen gegeben ist, soll die österreichische Ratifi­
kationsurkunde nicht vor dem Inkrafttreteri der 
Mehrseitig(!n Vereinbarung über Flugsicherungs­
streckengebühren für die Mitgliedstaaten der 
EUROCONTROL und nicht vor dem Vorliegen 

106 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 35

www.parlament.gv.at



26 106 der Beilagen 

der danach zu fassenden Beschlüsse über die 
Anwendungs- und Zahlungs bedingungen hinterlegt 
werden. 

2.4 Im Hinblick auf die Bestimmungen im Arti­
kel9 Abs. 2 B-VG (in der Fassung des BVG BGBI. 
Nr.350/1981), wonach ua. durch einen gemäß 
Artikel 50 Abs. 1 B-VG zu genehmigenden Staats­
vertrag einzelne Hoheitsrechte des 'Bundes auf zwi­
schenstaatliche Einrichtungen und ihre Organe 
übertragen werden können (mit der Mehrseitigen 
Vereinbarung über Flugsicherungsstreckengebüh­
ren werden die Festlegung und die Einziehung 
österreichischer Fltigsicherungsstreckengebühren­
anteile der EUROCONTROL übertragen), ist 
keine Bestimmung dieser Vereinbarung gemäß 
Artikel 50 Abs: 3 B-VG als verfassungs ändernd zu 
behandeln. 

Obgleich die Mehrseitige Vereinbarung über 
Flugsicherun'gsstreckengebühren nur einen verhält­
nismäßig sehr kleinen Personenkreis betrifft, 
zudem zum weitaus überwiegenden Teil Personen 
mit dem Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Aus­
land, und die österreichischen (internationalen und 
nationalen) Flugsicherungsstreckengebührenrege­
lungen zweckentsprechenderweise "in der in der 
Luftfahrt üblichen Weise" verlautbart werden, 
besteht im Hinblick auf den geringen Umfang der 
Vereinbarung keine Notwendigkeit gemäß Arti­
kel 49 Abs. 2 B-VG von einer Kundmachung des 
Staatsvertrages im Bundesgesetzblatt abzusehen 
(da nach der Schlußklausei der Mehrseitigen Ver­
einbarung über Flugsicherungsstreckengebühren 
die sechs Texte - in deutscher, englischer, spani­
scher, französischer, niederländischer und portu­
giesischer Sprache - gleichermaßen authentisch 
sind, und bei Abweichungen zwischen den Texten 
der Wortlaut in französischer Sprache maßgebend 
ist, genügt die Kundmachung des deutschen und 
des französischen, es empfiehlt sich aber auch die 
Kundmachung des englischen Textes). 

3. Die Mehrseitige Vereinbarung über Flugsiche­
rungsstreckengebühren bringt keinerlei Belastung 
des Staatshaushaltes mit sich. Vielmehr sollen ja 
mit den Flugsicherungsstreckengebühren die Auf­
wendungen des Bundes für Flugsicherungsstrek­
kennavigationseinrichtungen 'und Flugsicherungs­
streckendienste - und zwar nach dem Grundsatz 
der Kostendeckung zur Gänze - hereingebracht 
werden. 

3.1 Die Gesamteinnahmen der Republik Öster­
reich aus Flugsicherungsstreckengebühren (bis ein­
schließlich dem Jahre 1982) betrugen US· 
$ 131,821.360,46 (bei einem Kostendeckungssatz 
von 100 Prozent erst seit 1981), nach dem (letztver­
fügbaren) Jahresrechnungsabschluß 1982 (zum 
31. Dezember 1 ?82) beispielsweise in diesem Jahr 
US-$ 27,232.372,60. Nach Einbeziehung der Auf­
wendungen für die Automatisierung der Bezirks­
kontrolle in Österreich in Milliardenhöhe wenlen 

sich die jährlichen Einnahmen noch erheblich erhö­
hen. 

3.2 Die Vereinnahmungskosten, die mit den 
Flugsicherungsstreckengebühren von der EURO­
CONTROL eingehoben werden, sind erheblich 
niedriger als sie wären, wenn die Gebühren von 
den einzelnen Staaten eingehoben würden. Sie 
betragen beispielsweise zur Zeit je Dienstleistungs­
einheit (das ist die Gebühr für einen Flug mit einem 
Luftfahrzeug mit einer höchstzulässigen Abflug· 
masse von 50 metrischen Tonnen über eine Entfer­
nung von 100 Kilometer) US-$ 0,17 (die österrei­
chische Gebühr je Dienstleistungseinheit beträgt 
zur Zeit ohne Einhebungskosten qS-$ 42,94). Die 
Sparsamkeit der Gebührenverwaltung wird durch 
EUROCONTROL-Kontrollorgane und die Staa­
tenvertreter in den Überwachungs organen gewähr­
leistet. 

3.3 Zahlungspflichtig sind hinsichtlich det öster­
reichischen Gebühren beziehungsv,.reise Gebühren­
anteile zu mehr als 90 Prozent ausländische Unter­
nehmen beziehungsweise Halter ausländischer 
Luftfahrzeuge. So hat eine Berechnung auf Grund 
statistischer Daten im Jahre 1977 ergeben, daß 
österreichische Benützer etwa 7 Prozent der öster­
reichischen Streckengebühren bezahlt haben, dage­
gen mehr als 92 Prozent der Gebühreneinnahmen 
der Republik Österreich von ausländischen Luft­
raumbenützern getragen wurden (umfassende 
Unterlagen über die Ausgaben österreichischer 
Luftfahrzeughalter für Flugsicherungsstreckenge­
bühren im Ausland' stehen' naturgemäß nicht zur 
Verfügung; diese Gebühren sind aber ohne Rück­
sicht darauf zu entrichten, ob österreichischerseits 
Gebühren vorgesehen sind). 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zur Präambel: 

Als Vertragsparteien der Mehrseitigen V ereinba­
rung über Flugsicherungsstreckengebühren werden 
in der Präambel die "Vertragsstaaten" und auch 
die - kontinuierlich weiterbestehende - EURO­
CONTROL genannt (siehe hiezu Erläuterungen, 
Allgemeines, Punkte 1, besoriders 1.1 und 2, beson­
ders 2.1). 

Die in der Präambel bezeichneten Motive für 
den Abschluß der gegenständlichen Vereinbarung 
sind durch Hinweise auf die nunmehrige (nicht 
ganz ei~deutige) "Internationalisierung" der 
Gebühren (siehe vor allem Artikel 7 und 8) sowie 
auf die bessere Sicherung der zwangsweisen 
Durchsetzung von Gebuhrenforderungen (siehe 
Artikel 11 ff. sowie Erläuterungen,. Allgemeines, 
besonders Punkt 2.2) zu ergänzen. ?u den wesent­
lichen materiellen Gesichtspunkten für di'e Flug­
sicherungsstreckengebührenregelungen siehe 
Punkt 1.4 der Erläuterungen, Allgemeines. 
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Der Zitierung des Internationalen Übereinkom­
mens über Zusammenarbeit zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" vom 13. Dezember 
1960 - beziehungsweise seiner Änderung - in der 
Präambel kommt nicht einmal die Bedeutung einer 
Berufung hierauf im Hinblick etwa auf die Legiti­
mation der EUROCONTROL als Vertragspartei 
zu; der diesbezügliche Absatz in der Präambel ist 
auch sonst bedeutungslos. 

Mit der Schlußformulierung in der Präambel, 
wonach "eine neue Rechtsgrundlage geschaffen 
werden muß", ist nur gemeint, daß eine bessere 
Rechtsgrundlage geschaffen werden sollte (siehe 
Erläuterungen, Allgemeines, Punkte 2.2 und 2.3). 

Zu Artikel 1: 

Wenngleich die Vertragsstaaten schon bisher auf 
dem Gebiet der Flugsicherungsstreckengebühren 
gemeinsam vorgegangen sind, so ist es doch richtig, 
daß sie nunmehr - erstmals in einer mehrseitigen 
Vereinbarung, an der alle Teilnehmerstaaten als 
Vertragsstaaten beteiligt sind - untereinander ein 
gemeinsames Vorgehen auf diesem Gebiet "verein­
baren". Hier - wi'e auch an anderen Stellen der 
Vereinbarung - wurde es vermieden, ausdrücklich 
festzuhalten, wofür Flugsicherungsstreckengebüh­
ren zu entrichten sind: Im Artikel 1 des bilateralen 
Vertrages zwischen der Republik Österreich und 
EUROCONTROL von 1971 (siehe Punkt 1.2 der 
Erläuterungen, Allgemeines) war bestimmt worden, 
daß die Gebühren für die Bereitstellung von Strek­
kennavigationseinrichtungen und -diensten festge­
setzt werden und eine Vergütung für diese, den 
Benutzern zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
und Dienste darstellen; dagegen hatte es im Arti-

, kel 1 der Mehrseitigen Vereinbarung über die 
Erhebung von Streckennavigationsgebühren ~om 
8. September 1970 (der multilateralen Vereinba­
rung der damaligen EUROCONTROL-Mitglieds­
staaten) geheißen, daß die Gebühren für die Benut­
zung der Streckennavigationseinrichtungen und 
-dienste festgesetit werden und eine Vergütung für 

-geleistete Dienste darstellen. Tatsächlich stellen die 
Flugsicherungsstreckengebühren eine Vergütung 
für die in den Hoheitsgebieten der Vertrags staaten 
bereitgestellten und außerhalb dieser Gebiete 
benutzten Flugsicherungsstreckennavigations­
einrichtungen und -dienste dar (im bilateralen Ver­
trag der Republik Österreich mit der EUROCON­
TROL konnte der Ausdruck "Bereitstellung" ver­
wendet werden, da von der Republik Österreich 
Streckennavigationseinrichtungen und -dienste 
nicht in staatsfreiem Raum - etwa über Hoher See 
- bereitgestellt werden; im staatsfreien Raum dür­
fen jedoch für die bloße Bereitstellung von Naviga­
tionseinrichtungen und -diensten keine Gebühren 
erhoben werden, sondern nur für tatsächlich 
benutzte Navigationseinrichtungen und -dienste). 
Zu bemerken ist hier noch, daß praktisch derartige 

Dienste nur zusammen mit entsprechenden Ein­
richtungen bereitgestellt werden können. 

Zu Artikel 1 des bilateralen Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der EUROCON­
TROL war in den Erläuterungen zur Regierungs­
vorlage (zitiert im Punkt 1.3 der Erläuterungen, 
Allgemeines) ausgeführt worden: 

"Trotz des tatsächlichen Charakters der für die 
Benutzung der Streckennavigationseinrichtungen 
und -dienste zu erbringenden Gegenleistung, die 
eine ... Vergütung der Aufwendungen darstellt, 
wurde der Ausdruck ,Gebühr'. gewählt und nicht 
der Ausdruck ,Entgelt' (die Streckennavigationsge­
bühren entsprechen rechtlich etwa den ,Fernmelde­
gebühren', vgl. VfGH 27. Juli 1969, G 31-33/68, 
V 83/68)." Der Ausdruck "Gebühr" wird durch­
wegs - und zwar auch durchaus in diesem Sinne 
. - in den deutschen Formulierungen im Rahmen 
der EUROCONTROL verwendet. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch 
darauf, daß für die bloße Luftraumbenutzung 
gemäß dem letzten Satz des Artikels 15 .des 
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt, 
BGBI. Nr. 97/1949 (BGBI. Nr. 138/1971), in der 
geltenden Fassung, kein Vertragsstaat dieses 
Abkommens für Luftfahrzeuge eines anderen Ver­
tragsstaates Gebühren, Abgaben oder sonstige Ent­
gelte auferlegen dürfte. 

Das gemeinsame System zur Festlegung und Ein­
ziehung von Flugsicherungsstreckengebühren im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 soll durch Beschlüsse 
der Erweiterten Kommission gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstaben a 
bis f geschaffen werden. Dafür sollen die Dienste 
der EUROCONTROL - genauer' gesagt: die 
Dienste der Agentur der EUROCONTROL - in 
Anspruch genommen werden, und zwar im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b und der Arti­
kel 7 ff. Für diese Zwecke werden im Artikel 1 
Absatz 3 eigene Organe geschaffen, nämlich die 
"Erweiterte Kommission" und der "Erweiterte 
Ausschuß" (eigentlich wird damit eine eigene inter­
nationale Organisation geschaffen, die als "Gebüh­
ren-EUROCONTROL" bezeichnet werden 
könnte und die sich der Vertragspartei EURO­
CONTROL - das heißt ihrer Agentur - zur Ein­
ziehung der Flugsicherungsstreckengebühren 
bedient, womit die Agentur der EUROCONTROL 
auch zur Agentur der "Gebühren-EUROCON­
TROL" gemacht wird). In der Erweiterten Kom­
mission und im Erweiterten Ausschuß sind alle Ver­
tragsstaaten gemäß Artikel 2 und 4 grundsätzlich 
gleichberechtigt. 

Wie aus der im Artikel 1 Absatz 4 bezeichneten 
Anlage 1 zur vorliegenden Vereinbarung zu erse­
hen ist, unterliegt der Zuständigkeit der Republik 
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Österreich das (einheitliche) Fluginformationsge­
biet Wien, das den gesamten österreichischen Luft­
raum umfaßt. 

Im Artikel 1 Absatz 4 ist auch eine im Artikel 3 
nicht mehr bezeichnete Aufgabe der Erweiterten 
Kommission mit einem besonderen Zustimmungs­
erfordernis (bloße Einstimmigkeit, siehe- Artikel 6 
Absatz 1 ansonsten) geregelt. 

Zu Artikel 2 und 4: 

In allen für Flugsicherungsstreckengebührenan­
gelegenheiten zuständigen, beschließenden Orga­
nen der EUROCONTROL (beziehungsweise -
siehe hiezu in den Erläuterungen zu Artikel 1 - in 
allen beschließenden Organen der "Gebühren­
EUROCONTROL"), nämlich in der Erweiterten 
Kommission und im Erweiterten Ausschuß, sind 
alle Vertragsstaaten der Mehrseitigen V ereinba­
rung über Flugsicherungsstreckengebühren grund­
sätzlich gleichberechtigt, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie Mitgliedstaaten der EUROCONTROL sind. 
Eine Sonderregelung besteht danach nur in den im 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe j und den im Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe c umschriebenen Haushaltsan­
gelegenheiten. In diesen A~gelegenheiten ist (nur) 
eine Zweidrittelmehrh~it der abgegebenen Stimmen 
erforderlich, wobei diese Zweidrittelmehrheit 
jedoch die Stimmen der "gewogenen Mehrheit" 
d€r Mitgliedstaaten der EUROCONTROL im 
Sinne des der Mehrseitigen Vereinbarung über 
Flugsicherungsstreckengebühren als Anlage 2 bei­
gegebenen, den Wortlaut des Artikels 7 Absatz 3 
und des Artikels 8 umfassenden Auszuges aus dem 
Internationalen Übereinkommen über Zusammen­
arbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCON­
TROL" vom 13. Dezember 1960 in der Fassung 
des 1981 in Brüssel zur Unterzeichnung aufgeleg­
ten Protokolls, umfassen muß. Wegen des praktisch 
in manchen Dingen nicht trennbaren Zusammen­
hanges der Tätigkeit der Agentur der EUROCON­
TROL in Gebührenangelegenheiten und in sonsti­
gen Angelegenheiten (beispif;lsweise Personalange­
legenheiten der Verwaltungsspitze) erscheint diese 
Sonderregelung verständlich, da ansonsten Nicht-, 
mitgliedstaaten der EUROCONTROL auch in' 
nicht nut Flugsicherungsstreckengebühren betref­
'fenden Verwaltungs angelegenheiten der Agentur 
majorisierend entgegen den Beschlußerfordernissen 
fi!r die Organe der EUROCONTROL mitent­
scheiden könnten. Da das Erfordernis der Zwei­
drittelmehrheit der abgegebenen Stimmen keine. 
entsprechende Wägung der Stimmen der Nichtmit­
gliedstaaten voraussetzt, ist die Ungleichheit nur 
insofern gegeben, als die Stimmen der Mitglieds­
staaten nicht gleich zählen und Nichtmitgliedstaa­
ten nicht zur Majorisierung von Mitgliedstaaten 
beitragen können. Gefährdung österreichischer 
Interessen ist keine zu ersehen. Unter diese Sonder­
regelung fallen jedenfalls keinerlei Beschlüsse, die 
unmittelbar als internationale, österreichische 

Rechtsvorschriften 'anzusehen wären (siehe Arti­
kel3 und die Erläuterungen hiezu). 

Zu Artikel 3: 

Mit diesem Artikel (vor allem) werden der 
EUROCONTROL von den Vertragsstaaten Auf­
gaben übertragen, deren Erfüllung unmittelbar für 
und gegen die Vertragsstaaten wirkt; und zwar 
werden damit der Erweiterten Kommission (zu die­
ser Bezeichnung siehe Artikel 1 Absatz 3) - dem 
obersten Organ der EUROCONTROL in Flug­
sicherungsstreckengebührenangelegenheiten 
Rechtssetzungsbefugnisse (Absatz 1 sowie Absatz 2 
Buchstaben a 'bis fund h) und der (Agentur der) 
EUROCONTROL Einziehungsbefu~nisse (Ab­
satz 1 Buchstabe b) übertragen.' Diese Ubertragung 
von' Hoheitsrechten ist gemäß Artikel 9 Abs. 2 
B-VG zulässig (siehe Punkt 2.4 der Erläuterungen, 
Allgemeines). Die EUROCONTROL (beziehungs­
weise bestimmte Organe der EUROCONTROL) 
sollen danach nicht mehr der Republik Österreich 
gegenüber nur - wie bisher auf Grund desbilate­
ralen Vertrages zwischen der Republik Österreich 
und der EUROCONTROL über die Einhebung 
von Flugsicherungsstreckengebühren - gewisser­
maßen die Funktion einer Zahlstelle für nach natio­
nalen, österreichischen Vorschriften zu entrich­
tende Flugsicherungsstreckengebühren mit dem 
Auftrag haben, die durch österreichische Vorschrif­
ten festgesetzten Gebühren (als nicht gesondert 
ausgewiesenen Teilbetrag der für einen Flug'insge­
samt zu entrichtenden Gebühren) dem Benutzer 
mitzuteilen, sondern einerseits darüber hinausge­
hende Einziehungsbefugnisse (siehe Artikel 7 ff.) 
und andererseits für das österreichische Recht auf 
diesem Gebiet neue, unmittelbare Rechtssetzungs­
befugnisse: 

Neben Beschlüssen zur Genehmigung von 
Berichten des Erweiterten Ausschusses (Absatz 1 
Buchstabe g), zur Genehmigung bestimmter Ver­
einbarungen (Absatz 1 Buchstabe i) und in (in den 
Erläuterungen zu Artikel 2 und 4 erwähnten, mit 
besonderen Abstimmungserfordernissen verbunde­
nen) Haushaltsangelegenheiten (Absatz 1 Buch­
stabe j) - mit denen nicht unmittelbar in die öster­
reichische Rechtsordnung eingegriffen wird - hat 
die Erweiterte Kommission danach mit ihren 
unmittelbar auch innerstaatlich rechtsverbindlichen 
Beschlüssen alle wesentlichen Regelungen über 
Flugsicherungsstreckengebühren künftig für alle 
Vertragsstaaten zu treffen; nämlich gemäß Arti­
kel 2 Absatz 1 durch Einrichtung eines gemeinsa­
men Flugsicherungsstreckengebührensystems (und 
zwar in der Weise, daß die Gebühren nach einer 
einheitlichen Formel kostenorientiert festgelegt und 
als einheitliche Gebühr je Flug von der Agentur der 
EUROCONTROL für alle jeweils in Betracht 
kommenden Vertragsstaaten und - gemäß Arti­
kel8 - als Forderung der EUROCONTROL ein­
gezogen werden). 
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Gemäß Absatz 2 umfassen diese Regelungen (der 
Aufgabenkatalog der Erweiterten Kommission 
gemäß Absatz 2 ist wohl nicht als taxativ anzuse­
hen, vielmehr wird die Erweiterte Kommission als 
beschlußfassendes Organ der EUROCONTROL 
in Gebührenangelegenheiten auch alle sonstigen 
Beschlüsse in derartigen Angelegenheiten zu fassen 
haben, soweit diese in der Vereinbarung selbst oder 
durch Beschluß der Erweiterten Kommission kei­
nem anderen Organ übertragen werden): 

nach Buchstabe a die Grundsätze für die Ermitt­
lung der zu deckenden Kosten; 

nach Buchstabe b die Regeln (im besonderen die 
einheitliche Formel) für die Berechnung der 
Gebühren; 

nach Buchstabe c den jeweiligen Kostendeckungs­
satz (der grundsätzlich bereits jetzt hundert Pro­
zent beträgt); 

nach Buchstabe d die Rechnungseinheit (das ist 
derzeit und voraussichtlich auch weiterhin der 
US-Dollar); 

nach Buchstabe e die Anwendungsbedingungen 
(die allenfalls durch nationale Vorschriften, etwa 
über Verzugszinsen, zu ergänzen sein werden); 

nach Buchstabe f die Befreiungsgrundsätze (in 
deren Rahmen die Vertragsstiaten durch natio­
nale Vorschriften Regelungen zu treffen haben, 
werden); und 

nach Buchstabe h eine Finanzordnung. 

Für sämtliche dieser Angelegenheiten gelten die 
"normalen" Abstimmungserfordernisse , gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a. 

Die angeführten Beschlüsse der Erweiterten 
Kommission über Regelungen in Flugsicherungs­
streckengebührenangelegenheiten wären gemäß § 2 
Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über das Bundesge­
setzblatt 1972; BGBI. Nr. 293, im Bundesgesetz­
blatt zu verlautbaren; im Hinblick auf den Adressa­
tenkreis (siehe hiezu im Punkt 2.4 der Erläuterun­
gen, Allgemeines), den Vorschriften umfang und 
häufige Änderungen sollte eine - nach internatio­
naler Übung ohnehin erforderliche - Verlautba­
rung in luftfahrtüblicher Weise (in den vom Bun­
desamt für Zivilluftfahrt im Auftrage des Bundes­
ministeriums für Verkehr herausgegebenen Luft­
fahrtveröffentlichungen entsprechend den Richtli­
nien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
"ICAO") genügen, was im Erfüllungsgesetz zu der 
Mehrseitigen Vereinbarung über Flugsicherungs­
streckengebühren normiert werden müßte. Entspre­
chendes gilt für die (besonders gemäß Absatz 1 
Buchstaben e und f) erforderlichen, nationalen 
Vorschriften zur Ergänzung und Ausführung der 
Regelungen der Erweiterten Kommission, für die 
im Interesse der raschestmöglichen Anpassung ent­
sprec?end der bisherigen Rechtslage für die Repu­
"blik Osterreich nur die Form von Verordnungen 

des Bundesministers für Verkehr auf Grund des 
Erfüllungsgesetzes in Betracht kommen wird, 

Die bisherigen österreichischen Flugsicherungs­
streckengebührenregelungen waren bezüglich der 
Beauftragung der EUROCONTROL mit der Ein­
ziehung der Gebühren vor allem (siehe die Erläute­
rungen zu Artikel 2 des geltenden bilateralen Ver­
trages zwischen der Republik Österreich und der 
EUROCONTROL, zitiert im PU,nkt 1.3 der Erläu­
terungen, Allgemeines) mit Verwaltungsvereinfa­
chungsgründen motiviert worden, dies "allein 
schon deshalb, weil für einen Flug über die 
Hoheitsgebiete verschiedener Staaten die Gebüh­
ren zweckmäßigerweise nicht von jedem einzelnen 
der betreffenden Staaten vorgeschrieben und einge­
hoben werden können, vielmehr auf einer einheitli­
chen Grundlage eine einheitliche Gebühr - und 
zwar von einer internationalen Stelle (eben der 
EUROCONTROL), - einzuheben und sodann 
anteilig den Staaten zu überweisen ist". Dieselben 
Gründe sprechen für die Übertragung weiterer 
Befugnisse bis hin zu grundlegenden Regelungsbe­
fugnissen an die EUROCONTROL. Praktisch 
ändert sich gegenüber dem bisherigen Zustand 
nichts, da die bisherigen Regelungen letztlich auch 
nur formell nationale Regelungen waren: Die 
gemeinsame Verrechnung und Einziehung der 
Gebühr erfordert gemeinsame Regelungen; mit 
dem geltenden Flugsicherungsstreckengebührenge­
setz und den hiezu erlassenen Flugsicherungsstrek­
kengebührenverordnungen wurden lediglich die 
Beschlüsse der EUROCONTROL in nationales 
Recht transformiert (abgesehen von auch künftig 
erfordedichen, nationalen Entscheidungen in eini­
gen Detailfragen, wie etwa Gebührenbefreiungsfra­
gen), inhaltlich waren im besonderen die Vorschrif­
ten der Flugsicherungsstreckengebührenver­
ordnungen bloße Feststellungen. Mit der Mehrsei­
tigen Vereinbarung über Flugsicherungsstreckenge­
bühren wird das komplizierte System von multilate­
ralen und bilateralen Verträgen sowie nationalen 
Gesetzen und Durchführungsverordnungen durch 
einen rechtsbereinigenden, einzigen multilateralen 
Vertrag und für alle Vertragsstaaten unmittelbar 
rechtsverbindliche Beschlüsse der Erweiterten 
Kommission ersetzt (die durch nationale Gesetze 
und Verordnungen nur "zu erfüllen" und in 
Details zu ergänzen sind), was vor allem bei der 
Rechtsentscheidung über die "einzige" Gebühr für 
einen bestimmten Flug von größter Bedeutung ist, 
weil hier nicht mehr ~ine Vielzahl von internationa- " 
len Verträgen und nationalen Transformationsvor­
schriften herangezogen werden muß, sondern die 
Zahlungspflicht im wesentlichen auf Grund einheit­
licher internationaler Vorschriften festgestellt wer­
den kann, nämlich einerseits der Mehrseitigen Ver­
einbarung über Flugsicherungsstreckengebühren 
und andererseits der für alle Vertrags staaten gel­
tenden Beschlüsse der Erweiterten Kommission, 
ergänzt nur durch die jeweils in Betracht kommen­
den nation,alen Detailregelungen in Einzelfragen 
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(wie etwa der Gebührenbefreiung) und die gesetzli­
chen Vorschriften zur Erfüllung der Mehrseitigen 
Vereinbarungen des Vertragsstaates, in dem die 
Gebühren eingezogen werden sollen. 

Zu Artikel 3 Absatz 3 ist noch anzumerken, daß 
hier ein besonderes Zustimmungserfordernis (bloße 
Einstimmigkeit, siehe ansonsten Artikel 6 Absatz 1) 
für die Geschäftsordnung der Erweiterten Kommis­
sion festgelegt wird, die sich diese selbst zu geben 
hat. 

Zu Artikel 5: 

Der' Erweiterte Ausschuß (zu dieser Bezeichnung 
siehe Artikel 1 Absatz 3) ist formell ein Hilfsorgan 
der Erweiterten Kommission, der deren Beschlüsse 
vorzubyreiten (Absatz 1 Buchstabe a), die Agentur 
in 'Flugsicherungsstreckengebührenangelegenheiten 
zu beaufsichtigen, Beschlüsse der Erweiterten 
Kommission zu exekutieren (Absatz 1 Buch­
stabe b), weiters den Haushaltsvoranschlag und 
damit zusammenhängende Berichte vorzulegen 
(Absatz 1 Buchstabe c) und allfällige andere Aufga­
ben wahrzunehmen hat, die ihm von der Erweitere 
ten Kommission übertragen werden (Absatz 1 
Buchstabe d). Praktisch ist der Erweiterte Ausschuß 
das bedeutsamste Organ der EUROCONTROL in 
Flugsicherungsstreckengebührenangelegenheiten: 

Im Erweiterten Ausschuß werden alle generellen 
Angelegenheiten eingehend beraten und auch alle 
zweifelhaften konkreten Angelegenheiten erledigt. 

Gemäß Absatz 2 gibt sich der Erweiterte Aus­
schuß seine Geschäftsordnung, die gemäß Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a der einstimmigen Genehmi­
gung der Erweiterten Kommission bedarf, selbst; er 
legt darin auch die Regeln für die Beschlußfassung 
fest und ist diesbezüglich nur durch die in den 
Erläuterungen zu Artikel 2 und 4 erörterten Beson­
derheiten in Haushaltsangelegenheiten beschränkt. 

Zu Artikel 6: 

Nach Absatz 1 gilt für Beschlüsse der Erweiter­
ten Kommission grundsätzlich das Erfordernis der 
Zweidrittelmehrheit (Buchstaben abis c), unmodifi­
ziert jedoch nur hinsichtlich der Genehmigung von 
Berichten des Erweiterten Ausschusses (Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe g) und der Einleitung von 
Schiedsgerichtsverfahren (gemäß Buchstabe c); 
ansonst soll in generellen Gebührenangelegenhei­
ten (Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben abis fund h) 
Einstimmigkeit angestrebt werden und überstimmte 
Staaten können in diesen Angelegenheiten "aus 
zwingenden Gründen des nationalen Interesses" -
die zunächst von diesen Staaten, allenfalls von 
einem Schiedsgericht (Artikel 25) zu beurteilen sind 
- erklären, daß sie Beschlüsse der Erweiterten 
Kommission nicht befolgen können (gemäß Buch­
stabe b); die Beson4erheiten in Haushaltsangele­
genheiten sind bereits in den Erläuterungen zu 

Artikel2 und 4 erörtert worden (gemäß Buch­
stabe c). 

Die Regelungen für den Erweiterten Ausschuß 
im Absatz 2 sind ebenfalls bereits in den Erläute­
rungen zu Artikel 2 und 4 sowie 5 erörtert worden. 

Die Anlage 2, beinhaltend einen Auszug aus dem 
Internationalen Übereinkommen über Zusammen­
arbeit zur Sicherung der Luftfahrt "EUROCON­
TROL" vom 13. Dezember 1960 in der Fassung 
des 1981 in Brüssel zur Unterzeichnung aufgeleg­
ten Protokplls (und zwar dess~n Artikel 7 Absatz 3 
und dessen Artikel 8 betreffend Abstimmungsbe­
sonderheit unter den Mitgliedsstaaten der EURO­
CONTROL), ist der .Mehrseitigen Vereinbarung 
über Flugsicherungsstreckengebühren angefügt 
worden, da diese Vereinbarung für . die 
Nichtmitgliedsstaaten ja völlig unabhängig vom 
EUROCONTROL-Übereinkommen sein soll .. 

Zu Artikel 7: 

Schon im Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b wird 
bestimmt, daß die Flugsicherungsstreckengebühren 
von der EUROCONTROL, und zwar als einzige 
Gebühr je Flug einzuziehen sind. Siehe die Erläute­
rungen zu Artikel 3, besonders auch bezüglich der 
Übertragung von Hoheitsrechten. Gemäß Artikel 7 
hat die EUROCONTROL die für jeden Flug 
geschuldeten Flugsicherungsstreckengebühren auf 
Grund der jeweils geltenden Bestimmungen (siehe 
Artikel 3 Absatz 2) zu berechnen und durch einen 
individuellen Rechtsakt zu konkretisieren. Prak­
tisch geschieht dies in der Form, daß die Agentur 
der EUROCONTROL dem Gebührenschuldner 
(Artikel 9) eine Rechnung übersendet. 

Zu Artikel 8: 

Die Formulierung des Artikels 8 stellt eine Kom­
promißlösung dar, um den recht verschiedenen 
Auffassungen und Wünschen der Vertragsstaaten 
zu entsprechen. Die Flugsicherungsstreckengebüh­
ren sind danach wohl als internationale Gebühren 
anzusehen: Durch ihre Festlegung als einzige, ein~ 
heitliche Gebühren sind sie unabhängig von einzel­
nen, nationalen Rechtsgrundlagen; die Gebühren 
werden von den Vertragsstaaten zum Zwecke der 
Einziehung (gewissermaßen) treuhändig an die 
EUROCONTROL abgetreten; die EUROCON­
TROL zieht die Gebühren im eigenen Namen ein. 
Die Auszahlung ist im Artikel 20 geregelt. Siehe 
auch Artikel 23. ' 

Im Artikel wird auch der Erfüllungsort (Brüssel) 
bestimmt. 

Zu Artikel 9: 

Gebührenschuldner ist nach Artikel 9 jeweils die­
jenige phys{sche oder juristische Person, die im 
Zeitpunkt (besser: Zeitraum) der Flugdurchfüh­
rung "Luftfahrzeughalter" war. "Luftfahrzeughal-
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ter" in diesem Sinne ist nicht jedenfalls der Halter 
im Sinne des § 13 ' Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes, 
BGBI. Nr. 253/1957 (also derjenige, der das Luft­
fahrzeug auf eigene Rechnung betreibt und jene 
Verfügungsmacht darüber besitzt, die ein solcher 
Betrieb voraussetzt), sondern der "operator" im 
Sinne der internationalen Luftfahrtrechtsvorschrif­
ten (in Anhängen zum Abkommen über die Inter­
nationale Zivilluftfahrt definiert als Person, Orga­
nisation oder Unternehmen "engaged in or offer­
ing to engage in an aircraft operation"), Somit ist 
- um die bedeutsamsten Ausnahmebeispiele anzu­
führen - nicht der Vermieter oder Vercharterer, 
der Luftfahrzeughalter im Sinne des Luftfahrtgeset­
zes bleibt, sondern der das Luftfahrzeug bei dem 
gebührenpflichtigen Fluge "betreibende" Mieter 
oder Charterer der Gebührenschuldner. 

Zu Artikel 10: 

Im Artikel 10 wird die (widerlegbare) Vermu­
tung aufgestellt, daß der zivilrechtliche Eigentümer 
des Luftfahrzeuges - der weder mit dem Luftfahr­
zeughalter im Sinne des Luftfahrtgesetzes noch mit 
dem "Luftfahrzeughalter" im Sinne des Artikels 9 
identisch sein muß - so lange als "Luftfahrzeug­
halter" und somit als Gebührenschuldner nach 
Artikel 9 gilt, bis er den Nachweis erbracht hat, wer 
"Luftfahrzeughalter" im Sinne des Artikels 9 im 
Zeitraum der Durchführung des gebührenpflichti­
gen Fluges war. 

Dazu ist anzumerken, daß nach dem innerstaatli­
chen Luftfahrtrecht regelmäßig die Registrierung 
von Luftfahrzeugen auf das Eigentum abgestellt ist, 
nicht so jedoch nach dem österreichischen Luft­
fahrtgesetz : Gemäß § 16 des Luftfahrtgesetzes ist 
die Eintragung in das Luftfahrzeugregister auf den 
Luftfahrzeughalter (§ 13 Abs. 2 des Luftfahrtgeset­
zes, siehe in den Erläuterungen zu Artikel 9) abge­
stellt, die Registrierung ist kein Beweismittel für 
das Eigentum an einem Luftfahrzeug (ebensowenig 
allerdings auch für die Halterschaft im ,Sinne des 
§ 13 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes). 

Zu Artikel 11: 

Mit dem Artikel 11 werden die Vertragsbestim­
mungen über die zwangsweise Einziehung der 
Gebühren eingeleitet, und .zwar wird zunächst -, 
im Artikel 11 - normiert, daß der geschuldete 
Betrag, wenn der Gebührenschuldner nicht freiwil­
lig zahlt, zwangsweise eingezogen werden "kann". 
Aus der Formulierung ergibt sich, daß die EURO­
CONTROL geschuldete Gebühren nicht jedenfalls 
zwangsweise einziehen muß. Den betroffenen Ver­
tragsstaaten bleibt es aber im Sinne des Artikels 23 
unbenommen, bei Nichteinziehung von Gebühren 
alle ihnen geeignet erscheinenden Maßnahmen zu 
treffen. 

Zu Artikel 12: 

Im Artikel 12 sind die Grundlagen für das Ver­
fahren zur Schaffung von Exekutionstiteln über 

Gebührenschulden geregelt. Gemäß Abs. 1 kann 
das Verfahren entweder von der EUROCON­
TROL selbst oder auf ihr Ersuchen von einem Ver­
tr'agsstaat (der zuständigen Behörde dieses Staates) 
-welcher Staat in Betracht kommt, ergibt' sich aus 
Artikel 13 - eingeleitet werden. Im Hinblick auf 
die Verschiedenheiten der Rechtsordnungen der 
Vertragsstaaten bleibt es gemäß Abs. 2 den Ver­
tra~sstaaten überlassen zu normieren, ob die Ein­
ziehung auf dem Gerichts- oder auf dem Verwal­
tungswege durchzuführen ist. Somit kann über die 
Flugsicherungsstreckengebühren - je nachdem, in 
welchem Vertragsstaat das Verfahren eingeleitet 
wird - gleichwertig im Geri~hts- oder im Verwal­
tungswege entschieden werden. Im österreichischen 
Erfüllungsgesetz zu der Mehrseitigen Vereinba­
rung wird festzulegen sein', daß die Einbringung im 
Verwaltungswege -' durch Erlassung eines Zah­
lungsauftrages (§ 57 AVG 1950) durch das Bundes­
amt für Zivilluftfahrt - zu erfolgen hat, (Dies ent­
spricht den derzeit geltenden Regelungen.) Gemäß 
Abs.3 haben die Vertragsstaatender EUROCON­
TROL sowohl die bei ihnen geltenden Verfahren 
als auch die zuständigen Behörden mitzuteilen. 

Zu Artikel 13: 

Im Artikel 13 wird bestimmt, in welchen Fällen 
die Zuständigkeit einer Behörde eines Vertragsstaa­
tes zur Schaffung eines Titels im Sinne der Mehr­
seitigen Vereinbarung gegeben ist. Bei Prüfung der 
Frage, ob eine in einem anderen Vertragsstaat er­
gangene Entscheidung anzuerkennen ist, sind 
gemäß Artikel 16 Buchstabe a nur die Zuständig­
keiten nach Artikel 13 maßgebend. Der Zuständig­
keitskatalog enthält folgende Tatbestände, die nur 
subsidiär - nicht etwa fakultativ - zur Verfügung 
stehen: Wohnsitz beziehungsweise Sitz des Gebüh­
renschuldners (Buchstabe a), seine Geschäftsnieder­
lassung, falls sich sein Sitz beziehungsweise Wohn­
sitz in keinem der Vertragsstaaten befindet (Buch­
stabe b) , Vermögenswerte des Gebührenschuldners 
in einem ' Vertragsstaat, falls er auch keine 
Geschäftsniederlassung in einem solchen Staat hat 
(Buchstabe c), und schließlich - wenn auch dies 
nicht zutrifft - der Sitz der EUROCONTROL in 
Brüssel (Buchstabe d). 

Zu Artikel 14: 

Der Artikel 14 enthält eine bloße Befugnisnorm 
ohne Drittwirkung. In dieser - deklaratorischen 
- Bestimmung wird der EUROCONTROL die 
Befugnis eingeräumt, auch in Nichtvertragsstaaten 
Flugsicherungsstreckengebühren - sei es auf dem 
Gerichts- oder auf dem Verwaltungswege - gel­
tend zu machen. Die Durchsetzbarkeit hängt in 
diesen Fällen ausschließlich vom innerstaatlichen 
Recht des betreffenden Nichtvertragsstaates ab, für 
den ja keine Bestimmung der Mehrseitigen Verein­
barung verbindlich sein kann. 
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Zu Artikel 15: 

Inden Artikeln 15 bis 19 sind jene Fälle .erfaßt, in 
denen das Einziehungsverfahren in einem nach 
Artikel 13 in Betracht kommenden Vertragsstaat 
nicht oder nicht zum vollen Ergebnis führt und in 
einem anderen Vertrags staat fortgesetzt werden 
soll. 

Zunächst wird im Arti~el 15 die gegenseitige 
Anerkennung und - in Verbindung mit Artikel 17 
- Vollstreckung v(m Titeln über Flugsicherungs­
streckengebühren normiert. Damit wird dem Erfor­
dernis gemäß §§ 79 ff. der Exekutionsordnung, 
RGBI. Nr.79/1896, 'in der geltenden Fassung 
Genüge getan, wonach Gegenseitigkeit verbürgt 
sein muß. 

Die völlige Gleichstellu'ng von Verwaltungs- und 
Gerichtsentscheidungen konnte von einigen Ver­
tragsstaaten nur unter der Voraussetzung akzep­
tiert werden, daß es sich um Verwaltungsentschei­
dungen handeln muß, gegen die gerichtlicher 
Rechtsschutz möglich war, auch wenn von diesem 
nicht Gebrauch gemacht worden ist. Da dies in 
allen Vertragsstaaten, in denen eine Entscheidung 
über Flugsicherungsstreckengebühren im Verwal­
tungswege in Betracht kommt - so auch in Öster­
reich -, der Fall ist, bestanden gegen den Inhalt 
der Regelung keine Einwendungen (in Österreich 
ist gerichtlicher Rechtsschutz im Wege des Verwal­
tungsgerichtshofes, allenfalls des Verfassungsge­
richtshofes gegeben). 

Zur NebeneinandersteIlung der Ausdrücke "Ent­
scheidungen/Entscheide" ist zu bemerken, daß der 
dem österreichischen und deutschen Recht fremde 
Ausdruck "Entscheid" auf besonderen Wunsch der 
schweizerischen Vertreter in die deutsche Fassung 
des Vertragstextes aufgenommen worden ist (er 
entspricht dem Ausdruck "Bescheid" des österrei­
chisch~n Verwaltungsverfahrensrechtes). 

Zu Artikel 16: 

Der Artikel 16 enthält den Katalog der Tatbe­
stände, bei deren Vorliegen (in Verbindung mit 
Artikel 17) die Vollstr~ckung versagt wird. 

Zu den einzelnen Versagungsgründen ist zu 
bemerken: 

Zum Buchstaben a: 

Nach den Bestimmllngen im Buchstaben a ist die 
Anerkennung und Vollstreckung zu versagen, 
wenn die Zuständigkeit der Gerichts- oder Verwal­
tungsbehörde nicht gegeben war, welche die Ent­
scheidung ausgesprochen hat. 

Zum Buchstaben b: 

Im Buchstaben b ist der in allen Anerkennungs­
und Vollstreckungsverträgen vorgesehene V ersa-

gungsgrund des Verstoßes der Entscheidung gegen 
die öffentliche Ordnung aes ersuchten Staates ent­
halten. Da. einerseits Entscheidungen nach der 
Mehrseitigen Vereinbarung nur über Flugsiche­
rungsstreckengebühren in Betracht kommen kön­
nen, andererseits die in den Buchstaben c bis e 
bezeichneten Versagungsgründe auch im wesentli­
chen Ausflüsse des ordre public sind, wird die prak­
tische Bedeutung der Besti-mmungen im Buchsta­
ben b eher gering sein. 

Zum Buchstaben c: 

Im Buchstaben c ist der Fall geregelt, daß eine 
Entscheidung ohne Anhörung der als zahlungs­
pflichtig festgestellten Partei ergangen ist, zB ein 
Zahlungs auf trag nach § 57 AVG 1950 (oder etwa 
ein Versäumnisurteil in einem Zivilprozeß). Die 
betreibende Partei hat in diesem Falle darzutun 
(vgl. Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b), daß dem 
Schuldner die verwaltungsbehördliche Entschei­
dung beziehungsweise das das gerichtliche Verfah­
ren einleitende Schriftstück so rechtzeitig zugestellt 
worden ist, daß er sich verteidigen oder die ihm 
gegebenen Rechtsschutzmöglichkeiten ausschöpfen 
konnte (womit auch zum Ausdruck gebracht ist, 
daß Verteidigungs- oder Rechtsschutzmöglichkei­
ten gegeben sein mußten). 

Zum Buchstaben d: 

Im Buchstaben d ist der Versagungsgrund der 
Streitanhängigkeit enthalten. Maßgebend für die 
Versagung ist, daß ein Verfahren über dieselbe 
Gebühr schon vorher in dem ersuchten Staat ange­
strengt worden sein muß. 

Zum Buchstaben e: 

Der letzte der prozessualen Versagungsgründe 
ist der -wie der Versagungsgrund der S~reitan­
hängigkeit - in den meisten Anerkennungs- und 

, V oll$treckl.mgsverträgen enthaltene Versagungs­
grund der entschiedenen Sache (dh. daß die Sache 
im ersuchten Staat entschieden worden ist und die 
Entscheidungen unvereinbar sind; bei miteinander 
vereinbaren Entscheidungen in verschiedenen Ver­
tragsstaaten in derselben Sache wird nach nationa­
lem Recht beurteilt werden müssen, welche Ent­
scheidung vollstreckt wird). 

Zurri Buchstaben f: 

Der das internationale Privatrecht der einzelnen 
Vertragsstaaten berücksichtigende Versagungs­
grund des Buchstaben f entspricht einer in der 
Europäischen Gemeinschaft üblichen Praxis und ist 
auf Betreiben von Vertretern aus EG-Staaten in die 
Liste der Versagungsgründe aufgenommen wor­
den. Abgestellt wird auf den Bereich der Vorfrage: 
Die Anerkennung (und somit auch die Vollstrek­
kung) kann danach ~ersagt werden, wenn sich das 
Geri~ht beziehungsweise die Verwaltungs behörde 
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des Ursprungsstaates (der Entscheidung) anläßlich 
der Beurteilung des Personenstandes, der Rechts­
und Handlungsfähigkeit sowie der gesetzlichen 
Vertretung einer natürlichen Person, des ehelichen 
Güterstandes sowie von Fragen auf dem Gebiete 
des Erb- und Testamentsrechtes in Widerspruch zu 
einer kollisionsrechtlichen Vorschrift des ersuchten 
Staates gesetzt hat. Ausgenommen sind diejenigen 
Fälle, in denen auch die Anwendung des Kollisions­
rechtes des ersuchten Staates zum selben Ergebnis 
geführt hätte. Eine ähnliche Bestimmung findet sich 
in dem nach § 24 der 4. Durchführungsverordnung 
zum Ehegesetz anzuwendenden § 328 Abs. 1 der 
deutschen Zivilprozeßordnung (Nr. 3). Ebenso wie 
diese Bestiminung wird auch der Versagungsgrund 
des Buchstaben f in der Praxis kaum Bedeutung 
erlangen. 

Zu Artikel 17: 

Im Artikel 17 wird bestimmt, daß Entscheidun­
gen über Flugsisherungsstreckengebühren, für wei­
che die Voraussetzungen· der Anerkennung vorlie­
gen und die außerdem im Ursprungs staat der Ent­
scheidung vollstreckbar geworden sind, im ersuch­
ten Staat zu vollstrecken sind (erster Satz). Falls 
eine Vollstreckungsklausel erforderlich ist, wird 
diese auf einfachen Antrag von der zuständigen 
Gerichts- beziehungsweise Verwaltungsbehörde 
des ersuchten Staates erteilt. 

Zu Artikel 18: 

Im Artikel 18 werden die Unterlagen bezeichnet, 
die dem Antrag auf Vollstreckung beizufügen sind. 
Erforderlich sind demnach eine Ausfertigung der 
Entscheidung (Buchstabe a), bei einem Versäum­
nisurteil darüber hinaus der (vom Titelgericht stam­
mende) Nachweis, daß das den Rechtsstreit einlei­
tende Schriftstück dem Schuldner rechtzeitig (siehe 
Artikel16 Buchstabe c) zugestellt worden ist 
(Buchstabe b), bei einer Entscheidung einer Ver­
waltungsbehörde eine - von dieser Behörde aus­
zustellende - Urkunde, aus der sich ergibt, ob und 
bejahendenfalls mit welchem Ergebnis eine gericht- . 
Iiche Beschwerde gegen die Entscheidung ergriffen 
worden ist (Buchstabe c, siehe hiezu Artikel 15 
Buchstabe b), und schließlich in jedem Falle eine 
Bestätigung der Vollstreckbarkeit der Entschei­
dung in ihrem Ursprungsstaat sowie der rechtzeiti­
gen Zustellung an den Schuldner (Buchstabe d). 

Übersetzungen (in die beziehungsweise in eine 
Amtssprache des ersuchten Staates) müssen nur auf 
Verlangen der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates beigebracht werden. Von dem als zustän­
dige österreichische Behörde in Aussicht zu neh­
mendem Bundesamt für Zivilluftfahrt werden keine 
Übersetzungen von Schriftstücken in englischer 
Sprache - der Luftfahrtsprache - verlangt wer­
den. Beglaubigungen der vorgelegten Schriftstücke 
(oder ähnliche Formalitäten) sind nicht erforder­
lich. 

Zu Artikel 19: 

Im Absatz 1 des Artikels 19 wird wiederholt 
(Artikel 16), daß ein Antrag auf Vollstreckung 
einer Entscheidung über Flugsicherungsstreckenge­
bührennur bei Vorliegen eines der im Artikel 16 
(taxativ) angeführten Versagungsgründe abgelehnt 
werden kann. Unzulässig ist eine Überprüfung der 
Entscheidung in merito (also eine revision au fond). 

Der Absatz 2 des Artikels 19 enthält den Grund­
satz, daß sich das Anerkennungs- und Vollstrek­
kungsverfahren - vorbehaltlich der in der Mehr­
seitigen Vereinbarung diesbezüglich enthaltenen 
Bestimmungen - nach dem Recht des ersuchten 
Staates richtet. 

Zu den Artikeln .t 1 bis 19 (Nachbemerkungen) : 

Die Bestimmungen der Mehrseitigen Vereinba­
rung über die Einziehung der Flugsicherungsstrek­
kelJ.gebühren enthalten ua. keine (ausdrücklichen) 
Regelungen über Arten von Exekutionstiteln, über 
Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten sowie 
über die Zulassung von Gebühren und Nebenko­
sten in Insolvenzverfahren. In den Vertragsver­
handlungen konnten diesbezüglich keine Regelun­
gen erreicht beziehungsweise keine Einstimmigkei­
ten erzielt werden. 

Innerstaatlich könnte demnach etwa auch 
bestimmt werden, daß die Rechnungen der EURO­
CONTROL selbst Exekutionstitel sind, soweit die 
innerstaatlichen Rechtsordnungen dies zulassen (in 
der österreichischen Rechtsordnung wäre eine sol­
che - an sich wünschenswerte - Bestimmung nur 
möglich, wenn im Rahmen der EUROCONTROL 
entsprechende Rechtsschutzeinrichtungen vorgese­
hen w:ären; im Hinblick auf die Nichtregelung von 
Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten in der 
Mehrseitigen Vereinbarung wäre eine solche Rege­
hmg aber auch· dann problematisch). Praktisch 
kommen als Exekutionstitel somit nur gerichts­
oder verwaltungsbehördliche Entscheidungen von 
Vertragsstaaten in Betracht. 

Verzugszinsenregelungen - oder zumindest 
deutliche Hinweise darauf - in der Mehrseitigen 
Vereinbarung selbst wären sehr wünschenswert 
gewesen. Da Rechtsquellen für die Rechtsanwen~ 
dungsbehörden neben der Mehrseitigen Vereinba­
rung und Beschlüssen der Erweiterten Kommission 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 nur nationale Vorschrif­
ten sind, muß mangels derartiger Regelungen die 
Verzugszinsenfrage allenfalls in nationalen V or­
schriften geregelt werden, wenn auch die Erwei­
terte Kommission keine diesbezüglichen Regelun­
gen trifft. Dies, obwohl es sich um internationale 
Gebühren handelt, die sich· aus in- lind ausländi­
schen oder allenfalls auch nur ausländischen öffent­
lich-rechtlichen Ansprüchen zusammensetzen. In 
den österreichischen innerstaatlichen Vorschriften 
sind Regelungen über Verzugszinsen jedenfalls ab 
Erlassung des Zahlungsauftrages durch das Bun-
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desamt für Zivilluftfahrt vorzusehen (was den der­
zeitigen Regelungen entspricht, jedoch einen nicht 
unerheblichen Entgang von Verzugszinsen für alle 
Beteiligten bedeuten kann). Bei den. Vertragsver­
handlungen ist österreichischerseits wiederholt und 
mit aller Deutlichkeit - leider erfolglos - darauf 
hingewiesen worden. 

Auch hinsichtlich der Zulassung zur Befriedi­
gung aus der Masse in Insolvenzverfahren (wenn 
auch als nichtbevorrechtete Forderung) wäre eine 
V ertragsr~gelung sehr wünschenswert gewesen, 
weil anderenfalls die einzelstaatlichen Regelungen 
schwer aufeinander abgestimmt werden können, 
was aber - im Interesse der Gewährleistung der 
Gegenseitigkeit - gefordert werden muß. Auch 
darauf ist ebenso oft, deutlich und erfolglos hinge­
wiesen worden. 

Zu den Artikeln 20 und 21: 

Ist die Gebühr eingezogen (von der EURO­
CONTROL unmittelbar oder durch einen Ver­
tragsstaat, der den eingezogenen Betrag unverzüg­
lich an die EUROCONTROL zu überweisen hat), 
so wird sie in die nationalen Gebührenanteile auf­
gespalten und - entsprechend den Beschlüssen des 
Erweiterten Ausschusses (Artikeln 4 und S sowie 
Artikel 6 Absatz 2) - an die jeweils beteiligten 
Vertragsstaaten ausgezahlt (die im Hinblick auf 
den internationalen Charakter der Gebühr nicht 
tatsächlich durch den Flug berührte Staaten sein 
müssen, da etwa mit "meistbeflogenen Strecken" 
und dergleichen Pauschalierungen gearbeitet wer­
den muß). Bei Einziehung von Gebühren durch 
einen Vertragsstaat trägt die Einziehungskosten 
auch die EUROCONTROL, dh. sie gehen in den 
Einziehungskosten der EUROCONTROL auf, die 
bei Festsetzung der Flugsicherungsstreckengebüh­
ren berücksichtigt werden. 

Zu Artikel 22: 

Im Artikel 22 werden die zuständigen Gerichts­
und Verwaltungsbehörden der Vertrags staaten aus­
drücklich zur Zusammenarbeit mit der EURO­
CONTROL in Angelegenheiten der Festlegung 
(Datenübermittlung) und Einziehung von Flugsi­
cherungsstreckengebühren verpflichtet. 

Zu Artikel 23: 

Das Einziehungsverfahren wird gemaß. Arti­
kai 23 beendet, wenn die EUROCONTROL durch 
entsprechenden einstimmigen Beschluß der Vertre­
ter der Vertragsstaaten (Artikel S Absatz 1 Buch­
stabe b und Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) die 
gemeinsame Verfolgung des Zieles aufgibt. Die 
Vertragsstaaten können danach alle ihnen geeignet 
erscheinenden Maßnahmen treffen, die Bestim­
mungen der Mehrseitigen Vereinbarung über die 
Einziehung, besonders auch über die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen sind dann 
jedoch nicht mehr anwendbar. 

Zu den Artikeln 24 und 25: 

Die Artikel 24 und 2S enthalten übliche Krisen­
und Schiedsklauseln. Die Regelung im Artikel 24 
entspricht etwa der Regelung im Artikel XXVIII 
des Änderungsprotokolls. Der Schiedsklausel des 
Artikels 25 für den Fall von Streitigkeiten über die 
Auslegung oder Anwendung der Vereinbarung 
kann im Hinblick auf die Bestimmungen in den 
Artikeln 1 bis 6 kaum. praktische Bedeutung 
zukommen. 

Zu Artikel 26: 

Die noch - aber nur zwischen den bisherigen 
Mitgliedsstaaten der EUROCONTROL - gel­
tende Mehrseitige Vereinbarung über die Erhebung 
von Streckennavigationsgebühren vom. 8. Septem­
ber 1970, beruhend auf den aufzuhebenden Exeku­
tivaufgaben der EUROCONTROL, tritt mit dem 
Inkrafttreten der vorliegenden Mehrseitigen Ver­
einbarung über Flugsicherungsstreckengebühren 
außer Kraft. Diese ausdrückliche - die Republik 
Österreich nicht berührende - Bestimmung im 
Artikel 26 Absatz 1 ist erforderlich, weil die gel­
tende Mehrseitige Vereinbarung auf Grund ihres 
Artikels 4 bis zum Außerkrafttreten des ihr 
zugrunde liegenden Übereinkommens (das nur 
geändert wird) weitergelten würde. 

Die bilateralen Abkommen zwi~chen der EURO­
CONTROL und Nichtmitgliedsstaaten der 
EUROCONTROL - so der Vertrag der Republik 
Österreich mit der EUROCONTROL über die 
Einhebung von Flugsicherungsstreckengebühren 
(siehe Erläuterungen, Allgemeines, Punkt 1.2) -
bleiben gemäß Artikel 26 Absatz 2 in Kraft, bis der 
betreffende Staat Vertragspartei der vorliegenden 
Mehrseitigen Vereinbarung geworden ist (Arti­
kel27 Absatz 3 0der 4). 

Zu A.rtikel27: 

Die Republik Österreich gehärt zu den im Sinne 
des Artikels 27. Absatz 1 zum Zeitpunkt der Unter­
zeichnung am System der Einziehung der Flugsi­
cherungsstreckengebühren teilnehmenden Staaten. 
In seinem Absatz 2 Satz 3 enthält der Artikel 27 die 
für Nichtmitgliedsstaaten - wie die Republik 
Österreich - bedeutungslose Korrespondenzvor­
scnrift . zum Junctim des Artikels XLI des Ände­
rungsprotokolls zum Internationalen Übereinkom­
men über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luft­
fahrt "EUROCONTROL" vom 13. Dezember 
1960 (Änderungsprotokoll vom 12. Feber 1981). 
Das bezeichnete Protokoll ist bisher noch nicht in 
Kraft getreten (siehe Erläuterungen, Allgemeines, 
Punkt 2.3), deshalb gemäß Artikel27 Absatz 3 
auch die Mehrseitige Vereinbarung über Flugsiche­
rungsstreckengebühren noch nicht. 
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Hervorzuheben ist, daß auch die EUROCON­
TROL (siehe auch Präambel) Vertragspartei der 
Multilateralen Vereinbarung wird. 

Zu Artikel 28: 

Im Artikel 28 wird der Beitritt von bisher am 
Gebührensystem nicht teilnehmenden Staaten gere­
gelt. Ihr Beitritt bedarf der einstimmigen Genehmi­
gung der Erweiterten Kommission, soweit es sich 
nicht um europäische Staaten handelt, die gleich­
zeitig der EUROCONTROL selbst beitreten: Im 
Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 wird das Junctim des 
Artikels 27 dieser Vereinbarung und des Arti­
kels XLI des Protokolls auf europäische Staaten 
beschränkt. Demnach müssen dem Beitritt nichteu­
ropäischer Staaten auch die Vertragsstaaten 
zustimmen, die nicht Mitglieder der EUROCON­
TROL sind. Unter den europäischen Staaten im 
Sinne der Multilateralen Vereinbarung werden auf 
Grund eines Beschlusses der Ständigen Kommis­
sion vom 11. Feber 1981 diejenigen Staaten ver­
standen, die "innerhalb des geographisch-europäi­
schen Gebietes liegen oder von der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) als europäisches 
Gebiet (im Dokument 7754 - Air Navigation 
Plan) definiert sind". Island wird ausdrücklich ein­
geschlossen. 

Zu Artikel 29: 

Vertragsstaaten, die wie die Republik Österreich 
nicht auch Mitgliedsstaaten der EUROCON­
TROL sind, sind zunächst für die Dauer von fünf 
Jahren an die Mehrseitige Vereinbarung gebunden; 
nach Ablauf der ersten fünf Jahre für jeweils wei­
tere fünf Jahre, sofern nicht spätestens zwei Jahre 
vor Ablauf des jeweiligen Fünfjahreszeitraumes 
gekündigt wird. Somit könnte nach dem Beitritt 
frühestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten derart 
gekündigt werden, daß die Teilnahme funf Jahre 
riach dem Inkrafttreten endet; danach könnte acht 
Jahre nach dem Inkrafttreten gekündigt werden, 
sodaß die Teilnahme zehn Jahre nach dem Inkraft­
treten endet usw. 

Die relativ lang erscheinende Bindung ist mit 
Rücksicht auf die allenfalls .erforderliche Umstel­
lung des Systems erforderlich (So erfolgen die 
Flugplanmeldungen durch den erstüberflogenen 
Staat, bei dessen Wegfall also eine größere Umstel­
lung erforderlich würde). 

Zu Artikel 30: 

Der Artikel 30 enthält die bei Luftfahrtabkom­
men übliche Registrierungsklausel. 

Zur Anlage 1 (Fluginformationsgebiete) : 

Durch die Aufzählung der Fluginformationsge­
biete der Vertrags staaten wird der Geltungsbereich 
der Mehrseitigen Vereinbarung gemäß ihrem Arti­
keIlAbsätze 1 und 4 in der Anlage 1 umschrieben. 

Das Fluginformationsgebiet Wien umfaßt den 
gesamten Luftraum der Republik Österreich. 

Zur Anlage 2 (Auszug aus dem Internationalen 
Übereinkommen über Zusammenarbeit zur Siche­
rung der Luftfahrt "EUROCONTROL" vom 
13. Dezember 1 9 60 in der Fassung des 1 9 81 in 
Brüssel zur Unterzeichnung aufgelegten Proto­
kolls) : 

Die Anlage 2 gibt die für die Wägung der Stim­
men gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b maßge­
benden Vorschriften des Artikels 7 Absatz 3 und 
des Artikels 8 des Internationalen Übereinkom­
mens über Zusammenarbeit zur Sicherung der 
Luftfahrt "EUROCONTROL" in der geltenden 
Fassung wider. Die Wiedergabe dieser Bestimmun­
gen in der Mehrseitigen Vereinbarung ist für die 
Staaten - wie die Republik Österreich - von 
Bedeutung, die nicht auch Vertragsparteien des 
EUROCONTROL-Übereinkommens sind. 

Zur Schlußklausei : 

Gemäß der Schlußklausel sind der deutsche, eng­
lische, spanische, fraIlzösische, niederländische und 
portugiesische Text der Mehrseitigen Vereinbarung 
gleichermaßen authentisch. Allerdings ist bei 
Abweichungen zwischen den Texten der Wortlaut 
in französischer Sprache maßgebend. 

Naheliegenderweise war bei den Vertragsver­
handlungen gefordert worden, daß im Zweifelsfall 
. der englische Text maßgebend sein soll, zumal alle 
Vertragsentwürfe ursprünglich in deutscher oder 
niederländischer Sprache, alle Änderungsvor­
schläge in diesen Sprachen oder in englischer Spra.­
ehe - zumindest zum weitaus überwiegenden Teil 
- formuliert worden sind, der französische Text 
also praktisch nur eine Übersetzung darstellt. Da 
keine Einigung erzielt werden konnte, sollten der 
deutsche, englische, spanische, französische, nie­
derländische und portugiesische Text gleicherma­
ßen verbindlich sein, ohne daß einer dieser Spra­
chen der Vorzug gegeben werden sollte. Die von 
den belgisehen Vertretern unterstützten französi­
schen Vertreter machten die Sprachenfrage jedoch 
zu einem so wesentlichen Kriterium des Zustande­
kommens des Vertrages, daß schließlich die Vertre­
ter der anderen Staaten im Interesse der Sache 
ihren Widerstand aufgaben. 

Im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit nicht 
unerheblicher Übersetzungsdifferenzen und die 
Tatsache, daß kaum Bedienstete der österreichi­
schen Behörden, von welchen die Vorschriften 
anzuwenden sind, die französische Sprache beherr­
schen, ist diese Sprachenklausel gewiß nicht erfreu­
lich. Es muß aber zugestanden werden, daß abgese­
hen von vorgebrachten historischen Argumenten 
doch auch praktische Gründe für die Sprachen­
klausel sprechen, so etwa, daß sich der Sitz der 
EURÖCONTROL in Brüssel befindet und Fran­
zösisch die Muttersprache der meisten Bediensteten 
der EUROCONTROL ist. 
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